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3 Festsetzungen durch Planzeichen

Nutzungsschablone (§ 16,19,20 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Baugrenze für Gebäude (§ 23 Abs. 3 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Straßenverkehrsfläche (öffentlich)

Mehrzweckstreifen (Parkflächen, Gehweg) / geplanter Radweg

Parzellenfläche (Allgemeines Wohngebiet)

private / öffentliche Grünfläche

Bebauungsmöglichkeiten der Parzelle mit Einfamilien- / Doppelhäuser

vorhandene 20 kV-Freileitung mit beidseitigem Schutzstreifen

Trafostation

Regenrückhaltebecken

Bodendenkmal

Erhalt von bestehenden Bäumen

Pflanzgebot: Pflanzung Baum 1. oder 2. Ordnung auf öffentlichen Grünflächen

Graben naturnah zu gestalten

Pflanzung von Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) im Bereich der Mittelwasserlinien

Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen / Lärmschutzwall
Bepflanzung gemäß textl. Festsetzungen Punkt 2.3

private Grünflächen

Pflanzgebot:
ein Baum mind. 2. oder 3. Ordnung (Hochstamm) je angefangene 300 m²
Grundstücksfläche
- davon max. 1 Obstbaum zulässig;
- zulässige Baumarten und Mindestpflanzgröße gem. Pflanzliste textl. Festsetzungen
Punkt 2.8

Standort der privaten Baumpflanzungen

Standort in der straßenseitigen Grundstücksseite, genaue Lage frei wählbar

Standort im gesamten Grundstück frei wählbar

Randeingrünung
Pflanzung einer mind. einreihigen Hecke; Pflanzabstand in der Reihe: 1,5 m;
Mindestqualität und zulässige Arten gem. Pflanzliste textliche Festsetzungen Punkt 2.8

4 Hinweise durch Planzeichen
Höhenschichtlinien und Höhenangaben

Grundstücksgrenze mit Flurnummern

Teilung der Parzellen

Bebauung, Bestehende Gebäude mit Hausnummern

bestehender Mischwasserkanal

neu geplanter Schmutzwasserkanal

neu geplanter Niederschlagswasserkanal

max. zulässige Grundflächenzahl 

Art der baulichen Nutzung

max. Zahl der Vollgeschosse / Bautypen

max. zulässige Geschossflächenzahl

zugelassene Dacharten

Bauweise

E / D

600

7

355.0

1:1,5

1:1,5

Art der baulichen Nutzung:  WA: Allgemeines Wohngebeit
                             SO: Sondergebiet 

Zahl der Vollgeschosse:  II / III: max. 2 / 3 Vollgeschosse
zugelassene Bautypen:  U + E + D: Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss als Vollgeschoss

 1/ 2 E + D: halbgeschossig versetzte Wohnebenen (1/2 Erdgeschoß und 
Dachgeschoß (Vollgeschoß))

 E + D: Erdgeschoss und Dachgeschoss als Vollgeschoss 
 E+I: Erdgeschoss und Obergeschoss als Vollgeschoss

max. Grundflächenzahl:  GRZ: 0,4
max. Geschossflächenzahl:  GFZ: 0,8
Dacharten mit Mindest- und
Maximaldachneigung:  SD: Satteldach PD: Pultdach

 ZD: Zeltdach WD:    Walmdach

zugelasssene Bauweise:      o:     offene Bauweise

                         E/D:  Einfamilien- und Doppelhäuse

A

< 35.1 ‰ 67.75 m DN 500 B

Präambel
Die Stadt Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz erlässt aufgrund

-  der § 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-  des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
-  der Art. 81 der Bayrischen Bauordnung (BayBO)
-  der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
-  der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Rappersdorf West“ als Satzung. Bestandteile der Satzung:

1 Verfahrenshinweise 01.02.2022
2 Bebauungs- und Grünordnungsplan 1 : 1.000 01.02.2022
3 Festsetzungen durch Planzeichen 01.02.2022
4 Planliche Hinweise 01.02.2022
5 Festsetzungen durch Text und Hinweise 01.02.2022
6 Übersichtskarte 1 : 10.000 01.02.2022

1 Verfahrensvermerke
1. Der Stadtrat von Berching hat in der Sitzung vom 21.09.2021 die Aufstellung der 1. Änderung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplan "Rappersdorf West" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am ortsüblich 01.11.2021 bekannt gemacht.

2. Der Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 09.03.2022 bis 
08.04.2022 öffentlich ausgelegt.

3. Zu dem Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in 
der Zeit vom 09.03.2022 bis 08.04.2022 beteiligt.

4. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
.................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................... bis 
.................... öffentlich ausgelegt.

5. Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West“ i.d.F.v. 
.................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom ...................... bis ........................ beteiligt.

6. Die Stadt Berching hat mit Beschluss vom ..................... die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans "Rappersdorf West" gem. § 10 Abs.1 BauGB i.d.F.v. .......................... als Satzung 
beschlossen.

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
 (1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

7. Ausgefertigt

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

...............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

8. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" 
wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

Il.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch  (BauGB) vom  08.12.1986, vom 23.09.2004, zuletzt geänder am 05.01.2018
Baunutzungsverordnung  (BauNVO) i.d.F.vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 21.11.2017
Planzeichenverordnung  (PlanVO) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 13.05.2017
Bayer.  Bauordnung  (BayBO) i.d.F vom 01.06.1994, vom 14.08.2007, zuletzt geänder zum 01.02.2021

Räumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereiches fest (§ 9 (7) BauGB).

1. BAULICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der Planfarben, Planzeichen u. Planeintragungen wird gem. § 9 BauBG sowie 
Baunutzungsverordnung u. Art. 91 BayBO festgesetzt:

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1. BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß §§ 16 und 17 BauNVO ergibt sich aus den Festlegungen im 
Lageplan und in den Regelquerschnitten zur Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und 
zur Zahl der Vollgeschosse. Die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als 
Höchstgrenze.

Bei zulässigen Dachgeschossausbauten kann das Dachgeschoss ein Vollgeschoss sein.

Bei der Ermittlung der Geschoßfläche (§ 20 BauNVO) bleiben die Flächen der Stellplätze und Garagen in 
Vollgeschossen unberücksichtigt (§ 21a (4) Ziff. 3 BauNVO).

1.3 BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff. 2 Bau GB und § 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise ergibt sich aus den Eintragungen im Lageplan. Festsetzung gem. § 22 (1) BauNVO als 
offene Bauweise. Es sind Einzelhäuser nach § 22 (2) BauNVO als Ein- und Zweifamilienhäuser zulässig.
Doppelhäuser sind entsprechend den eingetragenen Baugrenzen und Baulinien möglich.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baulinien und Baugrenzen § 23 (1) u. (2) 
BauNVO festgesetzt.
Soweit für die einzelne überbaubare Grundstücksfläche Baulinien (§ 23 (2) BauNVO) festgesetzt sind, 
muss auf diesen Linien gebaut werden.
Nebengebäude (Garagen und erdgeschossige Anbauten) § 9 (1) Ziff. 4 BauGB sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder auf den im Lageplan dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.
Wenn Nebengebäude an der Grenze errichten werden dürfen, sind diese auch an die 
Grundstücksgrenzen zu setzen.

1.4 GARAGEN UND STELLPLÄTZE

Die nach Art 55 (2) 47 Abs. 1 BayBO nachzuweisenden Garagen und Stellplätze sind in ausreichender 
Zahl herzustellen. Je Wohneinheit sind mind. 2 Garagen oder 2 Stellplätze bzw. eine Kombination 
derselben auf dem Baugrundstück zu erstellen (Art. 55 (6) BayBO).

1.5 ÄUSSERE GESTALTUNG (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die äußere Gestaltung der Gebäude u. zusammenhängenden Gebäudeteile ist nach Farbgestaltung, 
Material und Höhenentwicklung im Hinblick auf einen einheitlichen Gesamteindruck aufeinander, wie auch 
auf die angrenzende Bebauung abzustimmen.
Die baulichen Anlagen sind höhenmäßig an die Erschließungsanlagen anzupassen und in das natürliche 
Gelände einzubinden.
Oberkante fertiger Fußboden im Erdgeschoß max. 35 cm über natürlichem Gelände.

1.6 GRUNDRISSPROPORTIONEN  GEBÄUDEHÖHEN UND ABSTANDSFLÄCHEN

Die Gebäude sind als klare, rechteckige Baukörper zu gestalten.
Dabei ist ein Seitenverhältnis von Gebäudelänge (Traufe) zu Gebäudebreite (Giebel) mit mindestens 5:4 
auszubilden. Ein Seitenverhältnis von 3:2 ist anzustreben.

Die zulässigen Gebäudehöhen können aus den Gebäudetypen entnommen werden. Die Oberkante des 
Erdgeschossfertigfussbodens darf max. 0,50 m über dem Bezugspunkt liegen. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn der geplante Entwässerungskanal dies erfordert.
Zur Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhen ist der Bezugspunkt die Straßenkante (Asphalt) in der Mitte 
der Grundstückszufahrt. In die Bauvorlagen ist die Straßenoberkante in der Mitte der Zufahrt maßlich 
einzutragen. Dieser Punkt ist auch als natürliches Gelände bei der Ermittlung der Abstandsflächen zu 
Grunde zu legen.

1.7 DACHFORMEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO) , DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN
(Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Alle Gebäude sind nur mit geneigten Dächern in Form von Satteldächern (SD) zulässig.
Die Dachneigung darf zwischen Haupt- und Nebengebäuden nicht differieren.
Die im Lageplan festgesetzten Firstrichtungen sind für alle Hauptgebäude bindend.
Die Firste sind mittig und parallel zur Gebäudelängsseite anzuordnen.
Im Plangebiet sind Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung von 20° bis 48° sowie Pultdächer bis 
15° zulässig. Die Dächer sind mit Betondachsteinen oder Dachziegeln in rot bis rotbraunem oder grauen 
Farbton einzudecken.

1.8 DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN (Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Die Hauptgebäude und Garagen sind entsprechend den Regelquerschnitten mit gleichen Dachneigungen 
auszuführen.
Alle Dächer sind mit naturroten oder anthrazitfarbenen Deckungsmaterialien einzudecken.

1.9 DACHÜBERSTÄNDE UND KNIESTOCKHÖHE (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die Dachüberstände dürfen an der Traufe 50 cm (einschl. Rinne) und am Ortgang 20 cm nicht 
überschreiten.
Die Dachüberstände an Ortgang und Traufe dürfen auch an der Grundstücksgrenze wie vor beschrieben 
ausgeführt werden, d.h. auch über die Grenze hinausstehen, wenn die entsprechenden Nachbarn auf den 
Bauvorlagen Ihre Zustimmung erklären.
Bei den Hauptgebäuden ist ein Kniestock mit max. 50 cm Höhe, gemessen an der Außenkante der 
Umfassungsmauer (roh) von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, zulässig.

1.10 DACHAUFBAUTEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Dachgauben sind als stehende Einzelgauben mit Satteldach und einer max. Frontfläche von 2,00 qm im 
mittleren Drittel der Dachfläche zulässig.
Bei Neigungen von 44 - 46° sind auch Schleppgauben zulässig.
Die Gesamtbreite der Dachgauben darf insgesamt 1/4 der Trauflänge nicht überschreiten.

Anstelle der Dachgauben ist die Errichtung eines Zwerchgiebels, mit einer Breite von max. 1/3 der 
Trauflänge, angesetzt im inneren Drittel der Fassade, möglich.

Solarzellen und Sonnenkollektoren sind zulässig. bei einer parallelen Anordnung zur Dachfläche, mit 
geringem Abstand zur Dachhaut.
Alle Dachaufbauten müssen sich deutlich dem Hauptbaukörper unterordnen.

1.11 FASSADEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Liegende Fensterformate zu unzulässig. Die Fassaden sind zu verputzen und mit hellen Farbtönen zu 
streichen. Fassaden aus Metall und Kunststoff sind nicht zulässig.
Der Sockel soll in der Farbe und in der Struktur des Außenputzes.

1.12 BALKONE (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Balkone sind auch als aus der Hauswand hervorstehendes Bauteil in Holzkonstruktion zugelassen.

1.13 GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE (Art. 91 (1) Ziff. 1 u. 3 BayBO + Art 7 (5) BayBO)

Garagen sind in Dachform, Dachneigung und Fassadengestaltung wie die Hauptgebäude auszubilden.
Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind Garagen in Konstruktion, Höhe, Dachform, Neigung, 
Dachentwässerung, Putz, Farbgebung und Torgestaltung  aufeinander abzustimmen.
Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein Abstand (Stauraum) von mind. 5,00 m 
freizuhalten, der straßenseitig zwischen Begrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsflächen und 
Nebengebäude auf eine Tiefe von mind. 5,00 m nicht eingefriedet werden darf.
Die Fläche des Stauraumes bzw. nicht einzuzäunenden Vorgartenteiles ist im Bebauungsplan gesondert 
gekennzeichnet und für die vorgesehene Straßenraumgestaltung unbedingt zu beachten. Die im Bereich 
der Stauräume anfallenden seitlichen Einfriedungen sind wie Einfriedungen an der Straßenseite 
auszuführen.
Bei Garagen und Nebengebäude sind zusätzlich begrünte Flachdächer zulässig.
Garagen und Nebengebäude dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

1.14 WERBEANLAGEN

Werbeeinrichtungen sind zulässig am Ort der Leistung, wenn sie nicht verunstalten und mit dem Gebäude 
fest verbunden sind. Sie sind auf eine gemeinsame Fläche von 1 qm zu beschränken.
Nasenschilder dürfen ein Flächenmaß von 0,30 qm und eine Ausladung von 0,60 m nicht überschreiten. 
Leuchtreklame ist unzulässig.

1.15 EINFRIEDUNG

Die Errichtung von Einfriedungen wird nicht zwingend vorgeschrieben.
Bei Errichtung von Einfriedungen gelten folgende Richtlinien:
Die straßenseitige Einfriedung der Grundstücke darf 1,2 m über Straßenoberkante nicht übersteigen. 
Zulässig sind nur blickoffenen (d.h. mindestens 1/3 offener Anteil) Holz- oder Stabgitterzäune mit 
senkrechter Teilung oder geschnittene Hecken aus Laubgehölzen. Einflechtungen, Gabionen, Mauern 
oder ähnlichen geschlossene Einfriedungen sind unzulässig. An den übrigen Grenzen sind darüber hinaus 
Maschendrahtzäune zulässig.
Einzäunungen entlang von Erschließungsstraßen und Fußwegen sind mit dem im Plan bzw. Regelschnitt 
festgelegten Mindestabstand zur Parzellengrenze anzuordnen. Die nicht eingezäunten Freiflächen sind 
als Rasen- bzw. Wiesenstreifen anzulegen.
Einfriedungen an der Straßenseite als Holzzäune, z.B. Holzlatten- oder Kannichenzäunen, ab Straßen- 
oder Gehsteigoberkante max. 1,00 m hoch.
Außer den Bordsteinen der Gehsteig- oder Straßenoberkante sollen keine weiteren Sockel ausgebildet 
werden bzw. die Sockelhöhe auf maximal 10 cm beschränkt werden.
Zäune in einzelnen Straßenzügen einheitlich.
Einfriedungen der seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind auch als Maschendrahtzaun in 
grüner Farbe zugelassen.
Zaunhöhe auch hier max. 1,00 m.
Alle Zäune folgen dem natürlichen Gegebenheiten des Geländes.
Eine Hinterpflanzung der Zäune ist erwünscht.
Müllbehälter und Briefkästen sind unaufdringlich im Bereich von Gebäuden oder Einfriedungen zu
integrieren.

1.16 VERKEHRSFLÄCHEN

Alle im Lageplan ausgewiesenen Verkehrsflächen sind öffentliche Verkehrsflächen.

1.17 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB)

Sämtliche innerhalb des Plangebietes liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu 
verlegen. Erforderliche Versorgungseinrichtungen für Fernsprech- und Stromversorgung innerhalb des 
Geltungsbereiches sind unauffällig in das Gelände einzufügen oder in Verbindung mit Garagen in gleicher 
Gestaltung zu errichten. Leitungstrassen sind so anzuordnen, dass die Bäume im öffentlichen 
Straßenraum, wie im Plan dargestellt, gepflanzt werden können.

2. GRÜNORDNUNG

2.1 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) Ziff. 15 BauGB)

Im Plangebiet werden öffentliche Grünflächen in Form eines zentral liegenden Angers, als Grünbereich 
entlang des vorhandenen Dorfgrabens und als begrünter Ortsrand mit Lärmschutzwall festgelegt.
Die öffentlichen Grünflächen dürfen nicht bebaut oder eingezäunt werden, sie sind entsprechend dem 
Planeintrag mit Bäumen, Sträuchern und Heistern zu bepflanzen.
Die Lage der Bäume kann geringfügig verschoben werden, eine Unterschreitung der Anzahl ist nicht 
zulässig.
zulässige Baumarten- und Straucharten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3, Mindestpflanzqualitäten gemäß 
Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Die Unbepflanzte Flächen sind als Rasen-/Wiesenflächen anzulegen.

2.2 STRASSENVERKEHRSGRÜN

Zur Gestaltung des Straßenraumes und zur Minderung der Geschwindigkeit fahrenden Verkehrs wird die 
Anpflanzung von Bäumen im Bereich straßenbegleitender Grünstreifen festgelegt.
Die Standorte der Bäume sind im Lageplan dargestellt.
Die Pflanzung hat für jeden Straßenzug einheitlich zu erfolgen.

Die wegbegleitenden Grünstreifen sind als befahrbarer Schotterrasen/ Rasenstreifen zu gestalten.

Für die festgesetzten Straßenbäume in den Kreisverkehren sind geeignete industriefeste und salztolerante 
Arten. gem. GALK-Straßenbaumliste zu verwenden.
(Baumliste der ständigen Gartenamtsleiterkonferenz beim deutschen Städtetag)
http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/webprojekte/sbliste/
Bei Baumpflanzungen in den Kreisverkehren ist pro Baum ein durchwurzelbares Mindestbodenvolumen 
von 12 m³ mit Substrat gem. den Festlegungen der FLL (Forschungsgesellschaft Landesentwicklung 
Landschaftsbau e.V.) herzustellen. Die Baumgrubentiefe muss mind. 1,5 m betragen und die Baumscheibe
mind. 8 m². Sofern aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur eine kleinere offene Baumscheibe als 
Vegetationsfläche realisiert werden kann, so ist der notwendige Wurzelraum von mindestens 12 m³ 
unterhalb befestigter Fläche durch technische Lösungen herzustellen.

2.3 GESTALTUNG DES LÄRMSCHUTZWALLS

Genaue Höhe und Ausbildung des Lärmschutzwalls sind über ein Lärmschutzgutachten zu entwickeln 
(voraussichtliche Höhe ca. 4,00 m).
Lärmschutzwall und vorgelagerter Bereich sind entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen mit 
Bäumen und Sträuchern landschaftsgerecht zu bepflanzen bzw. der natürlichen Sukzession zu 
überlassen.
Die Gestaltung und die Begrünung des Lärmschutzwalls sind mit dem Landratsamt Neumarkt Herrn Kraus, 
abzustimmen.
Für die Bepflanzung des Lärmschutzwalls sind gebietsheimische Gehölze der Herkunftsregion 3 
Südostdeutsches Hügel- und Bergland mit Herkunftsnachweis zu verwenden, der die Mindeststandards 
der Zertifizierung gebietseigener Gehölze in Bayern gem. dem Schreiben des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.08.2013; Az.: L3-7372.5-1/3 erfüllt.

Bepflanzung: Baumanteil 10 - 30 %
zulässige Baumarten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3
Mindestpflanzqualitäten gemäß Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Pflanzabstände, Aufbau der Pflanzung: 1,5 x 1,5 m
Pflanzung der Arten in Gruppen von 5 - 10 Exemplaren.

Die nicht zu bepflanzenden Bereiche sind der natürlichen Sukzession zu überlassen, ein Auftrag von 
Oberboden hat in diesen Bereichen zu unterbleiben.
Entlang des Radwegs ist in gehölzfreien Bereichen auch eine max. 2-malige Mahd pro Jahr mit Entfernung 
des Mähguts möglich.
Die Grabenverrohrung im Bereich des Lärmschutzwalles ist so zu dimensionieren, dass der Wasserabfluss
des Dorfgrabens nicht behindert wird. Der Bach ist oberhalb der Verrohrung zu renaturieren.

2.4 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN AM DORFGRABEN

Der Bachlauf ist naturnah zu gestalten (Linienführung, Ufer- und Böschungs-ausformung).
Die festgesetzten Baumpflanzungen am Bach sind mit Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) im Bereich der 
Mittelwasserlinien durchzuführen.
Mindestpflanzqualität der Schwarz-Erlen: Heister 2 x v., 200 - 250
Für weitere Baumpflanzungen in diesem Bereich gelten die in 2.8 dargelegten Festsetzungen.
Bachbegleitende Böschungsbereiche sind max. 1. x pro Jahr im Spätherbst zu mähen. Die Restflächen 
sind als Wiesenbereiche mit max. 2-maliger Mahd pro Jahr zu entwickeln.
Das Mähgut ist jeweils zu entfernen.

2.5 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und Vorgärten sind als Frei- oder Gartenflächen durch 
Einzelbäume, Baum- oder Buschgruppen sowie Rasenflächen zu gliedern.
Bei den nicht überbauten Grundstücksflächen muss der unversiegelte Pflanzflächenanteil deutlich und 
dauerhaft überwiegen. Kies-/Granit-/Schotterbeete oder sonstige lose Stein-/Materialschüttungen sind nur 
als mineralische Abdeckung einer bepflanzten Fläche zulässig, wenn der gleichmäßig dauerhaft bepflanzte
Anteil überwiegt (> 50 % der Pflanzfläche). Unbepflanzte Steinschüttungen sind nicht zulässig. Als 
gebäudeumlaufende Traufstreifen sind Steinschüttungen erlaubt in einer Breite von max. 50 cm. Das 
Einbringen von Kunststoffen in oder auf den Boden zum Zwecke der Unterdrückung unerwünschter 
Pflanzen ist unzulässig.

Je angefangener 300 qm Grundstücksflächen ist mindestens ein heimischer Laubbaum 2. oder 3. Ordnung 
oder ein Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft fachgerecht zu erhalten. Dabei ist maximal 1 Obstbaum 
zulässig.
Davon ist mindestens ein Laub-Baum an den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen auf der 
straßenseitigen Grundstückshälfte zu pflanzen. Generell ist ein Mindestabstand von 2 m zur 
Grundstücksgrenze einzuhalten. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 2.8.3 und 2.8.4
Der Nachweis des Vollzugs der Baumpflanzung ist schriftlich beim Bauamt der Stadt Berching 
einzureichen.

Entlang der Parzellen 17-22 ist auf der Südseite eine einreihige Hecke zur Ortsrandeingrünung anzulegen. 
Pflanzabstand zwischen den Gehölzen max. 1,50 m. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 
2.8.3 und 2.8.4

2.6 GARAGENVORPLÄTZE

Im Bereich zwischen Garagentor und Fahrbahnkante (Garagenvorplatz) ist entlang der Grundstücksgrenze
in Verlängerung der Grenzbebauung ein 50 cm breiter Grünstreifen mit Bepflanzung anzulegen.

2.7 BODENARBEITEN UND BELÄGE

2.7.1 LAGERUNG UND SCHUTZ DES OBERBODENS

Der Oberboden ist vor Beginn von Baumaßnahmen abzutragen.
Wird der Oberboden auf dem Grundstück gelagert, dürfen die Mieten zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
3,00 m Sohlenbreite und 1,30 m Höhe nicht überschreiten. Oberbodenmieten sind mit einer 
Zwischenbegrünung (z.B. Leguminosen, Weidelgras, Hafer) einzusäen. DIN 18915 "Bodenarbeiten für 
vegetationstechnische Zwecke" und DIN 18917 "Saatgut" sind zu beachten.

2.7.2 BODENMODELLIERUNGEN

Das Gelände ist in seiner natürlichen Form soweit als möglich zu erhalten. Es dürfen keine störenden
Aufschüttungen und Abgrabungen vorgenommen werden. Soweit Bodenmodellierungen erforderlich 
werden, sind Ober- und Unterkanten neuerstellter Böschungen auszurunden.
Bodenmodellierungen über 0,5 m Höhe sind baugenehmigungspflichtig. Auffüllungen und Abgrabungen 
sind bei den Parzellen 1-7 und 18-21 bis zu 0,50 m, bei den Parzellen 9-17 bis zu 1,50 m zulässig.

2.7.3 BODENBELÄGE

Private PKWV-Abstellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen (z.B. Rasengittersteine, 
Rasenpflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke).
Fußwege, die nicht entlang von öffentlichen Verkehrsflächen verlaufen, sind in wassergebundener Decke 
auszuführen.

2.8 GEHÖLZBESTAND UND GEHÖLZPFLANZUNGEN

2.8.1 SCHUTZ UND PFLEGE DER GEHÖLZE

Die durch Planzeichen innerhalb des Bebauungsplanes festgelegten Gehölze sind zu erhalten. Der zu 
erhaltende Gehölzbestand und die Neuplanzungen sind zu pflegen und vor Beschädigung zu schützen. 
DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu 
beachten.

2.8.2 PFLANZUNG VON GEHÖLZE

Die für die privaten Grundstücke vorgeschriebenen Gehölzpflanzungen werden im Rahmen der 
Baumaßnahme abgenommen.
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch 
für die festgesetzten Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen 
Hofbäme  Bäume.

2.8.3 - 2.8.5 ARTENLISTEN FÜR FESTGESETZTE GEHÖLZPFLANZUNGEN IN ÖFFENTLICHEN UND 
PRIVATEN GRÜNFLÄCHEN

Bäume 1. Ordnung Bäume 2. Ordnung
(Verwendung von Sorten zulässig) (Verwendung von Sorten zulässig)
Acer platanoides Spitz-Ahorn Acer campestre Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Carpinus betulus Hainbuche
Betula pendula Sand-Birke Populus tremula Zitter-Pappel
Fagus sylvatica Rot-Buche Prunus avium Vogel-Kirsche
Juglans regia Walnuss Sorbus aria agg. Mehlbeere
Quercus petraea Trauben-Eiche Sorbus aucuparia Vogelbeere
Quercus robur Stiel-Eiche Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde Obstbäume Kirsche
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus carpinifolia Feld-Ulme Bäume 3. Ordnung
Ulmus glabra Berg-Ulme Malus sylvestris agg. Wild-Apfel

Pyrus communis Holz-Birne
Obstbäume Apfel, Birne,

Zwetschge

Sträucher
Amelanchier lamarckii Felsenbirne Rosa canina Hecken-/Hunds-Rose
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze Rosa rubiginosa Apfel-Rose
Cornus mas Kornelkirsche Rosa pimpinellifolia Bibernell-Rose
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rubus fruticosus agg. Brombeere
Corylus avellana Haselnuss Rubus idaeus Himbeere
Crataegus laevigata Zweigriffl. Weißdorn Salix aurita Öhrchen-Weide
Crataegus monogyna Eingriffl. Weißdorn Salix caprea Sal-Weide
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Salix cinerea Grau-Weide
Ligustrum vulgare Gew. Liguster Salix purpurea Purpur-Weide
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Salix triandra Mandel-Weide
Prunus spinosa Schlehe Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ribes uva-crispa Wilde Stachelbeere Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Rosa arvensis Kriechende Rose Viburnum opulus Gewöhnlicher 

Schneeball
2.8.3 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Entlang der Straße
Bäume
Acer ampestre Feld-Ahorn Carpinus excelsior Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche Sorbus aucuparis Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde

Für sonstige Bereiche:
Bäume
Betula pendula Sand-Birke Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche Fraxinus excelsior Esche
Populus tremula Zitter-Pappel Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus-Aucuparia Eberesche Tilia cordata Winter-Linde

Sträucher
Cornus sanguinea Blut-Hartriegel Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Weißdorn Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Frangula alnus Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.4 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN AM LÄRMSCHUTZWALL
Bäume
Betula pendula Birke Carpinus betulus Hainbuche
Populus tremula Zitter-Pappel Prunus avium Vogel-Kirsche
Querus petraea Trauben-Eiche Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere Sorubs torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde
sowie Obstbäume (heimische Arten, Wildobst)

Sträucher
Cornus sanguinea Hasel Corylus avellana Hartriegel
Ligustrum vulgare Liguster Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.5 ARTENLISTE FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM PRIVATEN BEREICH
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch
für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen Hofbäume.

Verwendbare Arten für vorgeschriebene Hausbäume:
Acer platanoides Spitz-Ahorn Aesculus hippocastanum Roßkastanie
Fraxinus excelsior Esche Juglans regia Walnuss
Quercus robur Stiel-Eiche Robinia pseudoacacia Scheinakazie
Tilia cordata Winter-Linde

Verwendbare Arten für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen:
Alle Arten der Liste für Bepflanzungen im öffentlichen Bereich.

2.8.6 PFLANZQUALITÄT UND PFLANZABSTAND

Für alle vorgeschriebenen Pflanzungen gilt:

Mindestgröße - Bäume: H oder Stbu 3 xv, 16-18
- Sträucher: Str., 2 xv., 100-150  v. Str. 80-100
- Heister: Hei. 2 xv, 150-200
- Obstbäume: Hochstamm, Stammumfang mind. 10-12 cm

Alle vorgeschriebenen Strauchpflanzungen sind mindestens 3-reihig auszuführen. Pflanzabstand der
Sträucher und Heister 1m.

In alle Strauchpflanzungen sind mind. 10 % Heister der vorgenannten Baumarten zu mischen.

Für alle Bepflanzungen im öffentlichen Bereich sowie für die Anpflanzungen entlang der 
Grundstücksgrenzen im privaten Bereich und für die vorgeschriebenen Hofbäume gilt:
Säulenformen, Kugelformen, Zwergformen, buntlaubige Formen sowie Nadelgehölze dürfen nicht 
verwendet werden.

2.8.7 ZEITPUNKT DER PFLANZUNGEN

Pflanz- und Saatarbeiten im öffentlichen Grün müssen spätestens eine Vegetationsperiode nach 
Fertigstellung der Erschließungsflächen hergestellt werden, spätestens im darauf folgenden Herbst.
Als Fertigstellung der Erschließung gilt die Fertigstellung der Asphalttragschicht.
Die Pflanzung der festgesetzten Gehölze auf privaten Flächen hat spätestens ein Jahr nach Bezugs- 
fertigkeit der Gebäude zu erfolgen.

3. SCHALLSCHUTZ

3.1 Durch den Verkehrslärm auf der B 299 werden die für ein „allgemeines Wohngebiet“ angegebenen 
Orientierungswerte der DIN 18005, an den straßenzugewandten Fassaden der Parzellen 10, 11, 12 und 16
- 19 um bis zu 6 dB (A) überschritten. Durch die Errichtung eines 4 m hohen Lärmschutzwalles werden im 
Erdgeschoßbereich bei fast allen Parzellen die Tag-Orientierungswerte eingehalten.

3.2 Die bei Aufenthaltsräumen in den Ober- bzw. Dachgeschoßen der o.a. Parzellen bestehenden 
Überschreitungen sind durch folgende, zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen:

- Die Dämmung der Außenwände darf ein bewertes Schalldämmaß von 50 dB nicht unterschreiten.
- Die Fenster von Aufenthaltsräumen, mit Sichtverbindung zur B 299, müssen mindestens der   
  Schallschutzklasse 3, alle übrigen Fenster von Aufenthaltsräumen mindestens der Schallschutzklasse 2, 
  nach VDI 2719 entsprechen.
- Schlaf- und Kinderzimmer sind über straßenabgewandte Lüftungsfenster oder eine schallgedämmte 
  Zwangslüftung ausreichend zu belüften (zul. Rauminhaltspegel 25 dB (A)).

3. SONSTIGE HINWEISE

4.1 Durch die unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und ist mit zeitweisen Staub-, Lärm- und 
Geruchsemmisionen zu rechnen.

4.2 Die Niederschlagswässer von den Dachflächen sind zur Entlastung der öffentlichen Kanalisation und zur 
Neubildung von Grundwasser auf dem Grundstück zu fassen und zu versickern.
Die Nutzung von Zisternen zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung wird begrüßt.

4.3 Um den Verbrauch wertvollen Grund- und Trinkwassers zu verringern, wird die Rückhaltung von 
Nutzwasser in Grauwasserspeichern bzw. Zisternen für die Gartenbewässerung empfohlen.

4.4 Die Abwasserbeseitigung hat über die vorhandene bzw. zu erweiternde Kanalisation zu erfolgen.

4.5 Die in N-S-Richtung verlaufende, vorhandene Strom-Freileitung bleibt erhalten. Wohngebäude müssen 
einen Abstand von 8 m zur Leitungsachse einhalten. Nebengebäude dürfen nach Abstimmung mit der 
OBAG im Leitungsbereich errichtet werden.
Bei Baumpflanzungen im Bereich von Erdkabeln ist beidseits eine Abstandszone vom 2,50 m einzuhalten. 
Ist dies nicht möglich, sind im Einvernehmen mit der OBAG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Die bestehende Freileitung von Bayernwerk soll abgebaut und erdverkabelt werden.

4.6 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 19 Wasserhaushaltsgesetz (z.B. Heizöllagerung) 
ist besondere Vorsicht geboten. Anzeigepflicht nach Art. 37 BayWG.

4.7 Die Auflagen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege hinsichtlich archäologischer 
Untersuchungen usw. sind zu beachten. Meldepflicht bei Funden von Bodendenkmälern. 
Im Geltungsbereich liegt das Bodendenkmal D-3-6834-0190 Verebnete vorgeschichtliche Grabhügel. Die 
Stadt Berching wird für den Bereich eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG 
beantragen.

4.8 Im Falle anstehender Grund- oder Schichtenwassers wird für die jeweiligen Grundstücke die Ausführung 
einer „wasserundurchlässigen Wanne“ empfohlen.

4.9 Als Anregung zur einfacheren, landschaftsbezogenen Gestaltung der Baukörper sollen die Entwurfsstudien
im Anhang dienen.

5. BEWEHRUNGSVORSCHRIFTEN

"Gemäß Art 89 Abs. 1 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu DM 100.000,--  belegt  werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den in diesem Bebauungsplan (Satzung) aufgeführten und enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt.“
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Präambel
Die Stadt Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz erlässt aufgrund

-  der § 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-  des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
-  der Art. 81 der Bayrischen Bauordnung (BayBO)
-  der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
-  der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Rappersdorf West“ als Satzung. Bestandteile der Satzung:

1 Verfahrenshinweise 01.02.2022
2 Bebauungs- und Grünordnungsplan 1 : 1.000 01.02.2022
3 Festsetzungen durch Planzeichen 01.02.2022
4 Planliche Hinweise 01.02.2022
5 Festsetzungen durch Text und Hinweise 01.02.2022
6 Übersichtskarte 1 : 10.000 01.02.2022

1 Verfahrensvermerke
1. Der Stadtrat von Berching hat in der Sitzung vom 21.09.2021 die Aufstellung der 1. Änderung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplan "Rappersdorf West" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am ortsüblich 01.11.2021 bekannt gemacht.

2. Der Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 09.03.2022 bis 
08.04.2022 öffentlich ausgelegt.

3. Zu dem Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in 
der Zeit vom 09.03.2022 bis 08.04.2022 beteiligt.

4. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
.................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................... bis 
.................... öffentlich ausgelegt.

5. Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West“ i.d.F.v. 
.................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom ...................... bis ........................ beteiligt.

6. Die Stadt Berching hat mit Beschluss vom ..................... die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans "Rappersdorf West" gem. § 10 Abs.1 BauGB i.d.F.v. .......................... als Satzung 
beschlossen.

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
 (1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

7. Ausgefertigt

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

...............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

8. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" 
wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

Il.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch  (BauGB) vom  08.12.1986, vom 23.09.2004, zuletzt geänder am 05.01.2018
Baunutzungsverordnung  (BauNVO) i.d.F.vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 21.11.2017
Planzeichenverordnung  (PlanVO) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 13.05.2017
Bayer.  Bauordnung  (BayBO) i.d.F vom 01.06.1994, vom 14.08.2007, zuletzt geänder zum 01.02.2021

Räumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereiches fest (§ 9 (7) BauGB).

1. BAULICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der Planfarben, Planzeichen u. Planeintragungen wird gem. § 9 BauBG sowie 
Baunutzungsverordnung u. Art. 91 BayBO festgesetzt:

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1. BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß §§ 16 und 17 BauNVO ergibt sich aus den Festlegungen im 
Lageplan und in den Regelquerschnitten zur Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und 
zur Zahl der Vollgeschosse. Die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als 
Höchstgrenze.

Bei zulässigen Dachgeschossausbauten kann das Dachgeschoss ein Vollgeschoss sein.

Bei der Ermittlung der Geschoßfläche (§ 20 BauNVO) bleiben die Flächen der Stellplätze und Garagen in 
Vollgeschossen unberücksichtigt (§ 21a (4) Ziff. 3 BauNVO).

1.3 BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff. 2 Bau GB und § 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise ergibt sich aus den Eintragungen im Lageplan. Festsetzung gem. § 22 (1) BauNVO als 
offene Bauweise. Es sind Einzelhäuser nach § 22 (2) BauNVO als Ein- und Zweifamilienhäuser zulässig.
Doppelhäuser sind entsprechend den eingetragenen Baugrenzen und Baulinien möglich.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baulinien und Baugrenzen § 23 (1) u. (2) 
BauNVO festgesetzt.
Soweit für die einzelne überbaubare Grundstücksfläche Baulinien (§ 23 (2) BauNVO) festgesetzt sind, 
muss auf diesen Linien gebaut werden.
Nebengebäude (Garagen und erdgeschossige Anbauten) § 9 (1) Ziff. 4 BauGB sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder auf den im Lageplan dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.
Wenn Nebengebäude an der Grenze errichten werden dürfen, sind diese auch an die 
Grundstücksgrenzen zu setzen.

1.4 GARAGEN UND STELLPLÄTZE

Die nach Art 55 (2) 47 Abs. 1 BayBO nachzuweisenden Garagen und Stellplätze sind in ausreichender 
Zahl herzustellen. Je Wohneinheit sind mind. 2 Garagen oder 2 Stellplätze bzw. eine Kombination 
derselben auf dem Baugrundstück zu erstellen (Art. 55 (6) BayBO).

1.5 ÄUSSERE GESTALTUNG (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die äußere Gestaltung der Gebäude u. zusammenhängenden Gebäudeteile ist nach Farbgestaltung, 
Material und Höhenentwicklung im Hinblick auf einen einheitlichen Gesamteindruck aufeinander, wie auch 
auf die angrenzende Bebauung abzustimmen.
Die baulichen Anlagen sind höhenmäßig an die Erschließungsanlagen anzupassen und in das natürliche 
Gelände einzubinden.
Oberkante fertiger Fußboden im Erdgeschoß max. 35 cm über natürlichem Gelände.

1.6 GRUNDRISSPROPORTIONEN  GEBÄUDEHÖHEN UND ABSTANDSFLÄCHEN

Die Gebäude sind als klare, rechteckige Baukörper zu gestalten.
Dabei ist ein Seitenverhältnis von Gebäudelänge (Traufe) zu Gebäudebreite (Giebel) mit mindestens 5:4 
auszubilden. Ein Seitenverhältnis von 3:2 ist anzustreben.

Die zulässigen Gebäudehöhen können aus den Gebäudetypen entnommen werden. Die Oberkante des 
Erdgeschossfertigfussbodens darf max. 0,50 m über dem Bezugspunkt liegen. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn der geplante Entwässerungskanal dies erfordert.
Zur Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhen ist der Bezugspunkt die Straßenkante (Asphalt) in der Mitte 
der Grundstückszufahrt. In die Bauvorlagen ist die Straßenoberkante in der Mitte der Zufahrt maßlich 
einzutragen. Dieser Punkt ist auch als natürliches Gelände bei der Ermittlung der Abstandsflächen zu 
Grunde zu legen.

1.7 DACHFORMEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO) , DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN
(Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Alle Gebäude sind nur mit geneigten Dächern in Form von Satteldächern (SD) zulässig.
Die Dachneigung darf zwischen Haupt- und Nebengebäuden nicht differieren.
Die im Lageplan festgesetzten Firstrichtungen sind für alle Hauptgebäude bindend.
Die Firste sind mittig und parallel zur Gebäudelängsseite anzuordnen.
Im Plangebiet sind Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung von 20° bis 48° sowie Pultdächer bis 
15° zulässig. Die Dächer sind mit Betondachsteinen oder Dachziegeln in rot bis rotbraunem oder grauen 
Farbton einzudecken.

1.8 DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN (Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Die Hauptgebäude und Garagen sind entsprechend den Regelquerschnitten mit gleichen Dachneigungen 
auszuführen.
Alle Dächer sind mit naturroten oder anthrazitfarbenen Deckungsmaterialien einzudecken.

1.9 DACHÜBERSTÄNDE UND KNIESTOCKHÖHE (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die Dachüberstände dürfen an der Traufe 50 cm (einschl. Rinne) und am Ortgang 20 cm nicht 
überschreiten.
Die Dachüberstände an Ortgang und Traufe dürfen auch an der Grundstücksgrenze wie vor beschrieben 
ausgeführt werden, d.h. auch über die Grenze hinausstehen, wenn die entsprechenden Nachbarn auf den 
Bauvorlagen Ihre Zustimmung erklären.
Bei den Hauptgebäuden ist ein Kniestock mit max. 50 cm Höhe, gemessen an der Außenkante der 
Umfassungsmauer (roh) von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, zulässig.

1.10 DACHAUFBAUTEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Dachgauben sind als stehende Einzelgauben mit Satteldach und einer max. Frontfläche von 2,00 qm im 
mittleren Drittel der Dachfläche zulässig.
Bei Neigungen von 44 - 46° sind auch Schleppgauben zulässig.
Die Gesamtbreite der Dachgauben darf insgesamt 1/4 der Trauflänge nicht überschreiten.

Anstelle der Dachgauben ist die Errichtung eines Zwerchgiebels, mit einer Breite von max. 1/3 der 
Trauflänge, angesetzt im inneren Drittel der Fassade, möglich.

Solarzellen und Sonnenkollektoren sind zulässig. bei einer parallelen Anordnung zur Dachfläche, mit 
geringem Abstand zur Dachhaut.
Alle Dachaufbauten müssen sich deutlich dem Hauptbaukörper unterordnen.

1.11 FASSADEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Liegende Fensterformate zu unzulässig. Die Fassaden sind zu verputzen und mit hellen Farbtönen zu 
streichen. Fassaden aus Metall und Kunststoff sind nicht zulässig.
Der Sockel soll in der Farbe und in der Struktur des Außenputzes.

1.12 BALKONE (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Balkone sind auch als aus der Hauswand hervorstehendes Bauteil in Holzkonstruktion zugelassen.

1.13 GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE (Art. 91 (1) Ziff. 1 u. 3 BayBO + Art 7 (5) BayBO)

Garagen sind in Dachform, Dachneigung und Fassadengestaltung wie die Hauptgebäude auszubilden.
Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind Garagen in Konstruktion, Höhe, Dachform, Neigung, 
Dachentwässerung, Putz, Farbgebung und Torgestaltung  aufeinander abzustimmen.
Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein Abstand (Stauraum) von mind. 5,00 m 
freizuhalten, der straßenseitig zwischen Begrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsflächen und 
Nebengebäude auf eine Tiefe von mind. 5,00 m nicht eingefriedet werden darf.
Die Fläche des Stauraumes bzw. nicht einzuzäunenden Vorgartenteiles ist im Bebauungsplan gesondert 
gekennzeichnet und für die vorgesehene Straßenraumgestaltung unbedingt zu beachten. Die im Bereich 
der Stauräume anfallenden seitlichen Einfriedungen sind wie Einfriedungen an der Straßenseite 
auszuführen.
Bei Garagen und Nebengebäude sind zusätzlich begrünte Flachdächer zulässig.
Garagen und Nebengebäude dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

1.14 WERBEANLAGEN

Werbeeinrichtungen sind zulässig am Ort der Leistung, wenn sie nicht verunstalten und mit dem Gebäude 
fest verbunden sind. Sie sind auf eine gemeinsame Fläche von 1 qm zu beschränken.
Nasenschilder dürfen ein Flächenmaß von 0,30 qm und eine Ausladung von 0,60 m nicht überschreiten. 
Leuchtreklame ist unzulässig.

1.15 EINFRIEDUNG

Die Errichtung von Einfriedungen wird nicht zwingend vorgeschrieben.
Bei Errichtung von Einfriedungen gelten folgende Richtlinien:
Die straßenseitige Einfriedung der Grundstücke darf 1,2 m über Straßenoberkante nicht übersteigen. 
Zulässig sind nur blickoffenen (d.h. mindestens 1/3 offener Anteil) Holz- oder Stabgitterzäune mit 
senkrechter Teilung oder geschnittene Hecken aus Laubgehölzen. Einflechtungen, Gabionen, Mauern 
oder ähnlichen geschlossene Einfriedungen sind unzulässig. An den übrigen Grenzen sind darüber hinaus 
Maschendrahtzäune zulässig.
Einzäunungen entlang von Erschließungsstraßen und Fußwegen sind mit dem im Plan bzw. Regelschnitt 
festgelegten Mindestabstand zur Parzellengrenze anzuordnen. Die nicht eingezäunten Freiflächen sind 
als Rasen- bzw. Wiesenstreifen anzulegen.
Einfriedungen an der Straßenseite als Holzzäune, z.B. Holzlatten- oder Kannichenzäunen, ab Straßen- 
oder Gehsteigoberkante max. 1,00 m hoch.
Außer den Bordsteinen der Gehsteig- oder Straßenoberkante sollen keine weiteren Sockel ausgebildet 
werden bzw. die Sockelhöhe auf maximal 10 cm beschränkt werden.
Zäune in einzelnen Straßenzügen einheitlich.
Einfriedungen der seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind auch als Maschendrahtzaun in 
grüner Farbe zugelassen.
Zaunhöhe auch hier max. 1,00 m.
Alle Zäune folgen dem natürlichen Gegebenheiten des Geländes.
Eine Hinterpflanzung der Zäune ist erwünscht.
Müllbehälter und Briefkästen sind unaufdringlich im Bereich von Gebäuden oder Einfriedungen zu
integrieren.

1.16 VERKEHRSFLÄCHEN

Alle im Lageplan ausgewiesenen Verkehrsflächen sind öffentliche Verkehrsflächen.

1.17 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB)

Sämtliche innerhalb des Plangebietes liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu 
verlegen. Erforderliche Versorgungseinrichtungen für Fernsprech- und Stromversorgung innerhalb des 
Geltungsbereiches sind unauffällig in das Gelände einzufügen oder in Verbindung mit Garagen in gleicher 
Gestaltung zu errichten. Leitungstrassen sind so anzuordnen, dass die Bäume im öffentlichen 
Straßenraum, wie im Plan dargestellt, gepflanzt werden können.

2. GRÜNORDNUNG

2.1 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) Ziff. 15 BauGB)

Im Plangebiet werden öffentliche Grünflächen in Form eines zentral liegenden Angers, als Grünbereich 
entlang des vorhandenen Dorfgrabens und als begrünter Ortsrand mit Lärmschutzwall festgelegt.
Die öffentlichen Grünflächen dürfen nicht bebaut oder eingezäunt werden, sie sind entsprechend dem 
Planeintrag mit Bäumen, Sträuchern und Heistern zu bepflanzen.
Die Lage der Bäume kann geringfügig verschoben werden, eine Unterschreitung der Anzahl ist nicht 
zulässig.
zulässige Baumarten- und Straucharten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3, Mindestpflanzqualitäten gemäß 
Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Die Unbepflanzte Flächen sind als Rasen-/Wiesenflächen anzulegen.

2.2 STRASSENVERKEHRSGRÜN

Zur Gestaltung des Straßenraumes und zur Minderung der Geschwindigkeit fahrenden Verkehrs wird die 
Anpflanzung von Bäumen im Bereich straßenbegleitender Grünstreifen festgelegt.
Die Standorte der Bäume sind im Lageplan dargestellt.
Die Pflanzung hat für jeden Straßenzug einheitlich zu erfolgen.

Die wegbegleitenden Grünstreifen sind als befahrbarer Schotterrasen/ Rasenstreifen zu gestalten.

Für die festgesetzten Straßenbäume in den Kreisverkehren sind geeignete industriefeste und salztolerante 
Arten. gem. GALK-Straßenbaumliste zu verwenden.
(Baumliste der ständigen Gartenamtsleiterkonferenz beim deutschen Städtetag)
http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/webprojekte/sbliste/
Bei Baumpflanzungen in den Kreisverkehren ist pro Baum ein durchwurzelbares Mindestbodenvolumen 
von 12 m³ mit Substrat gem. den Festlegungen der FLL (Forschungsgesellschaft Landesentwicklung 
Landschaftsbau e.V.) herzustellen. Die Baumgrubentiefe muss mind. 1,5 m betragen und die Baumscheibe
mind. 8 m². Sofern aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur eine kleinere offene Baumscheibe als 
Vegetationsfläche realisiert werden kann, so ist der notwendige Wurzelraum von mindestens 12 m³ 
unterhalb befestigter Fläche durch technische Lösungen herzustellen.

2.3 GESTALTUNG DES LÄRMSCHUTZWALLS

Genaue Höhe und Ausbildung des Lärmschutzwalls sind über ein Lärmschutzgutachten zu entwickeln 
(voraussichtliche Höhe ca. 4,00 m).
Lärmschutzwall und vorgelagerter Bereich sind entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen mit 
Bäumen und Sträuchern landschaftsgerecht zu bepflanzen bzw. der natürlichen Sukzession zu 
überlassen.
Die Gestaltung und die Begrünung des Lärmschutzwalls sind mit dem Landratsamt Neumarkt Herrn Kraus, 
abzustimmen.
Für die Bepflanzung des Lärmschutzwalls sind gebietsheimische Gehölze der Herkunftsregion 3 
Südostdeutsches Hügel- und Bergland mit Herkunftsnachweis zu verwenden, der die Mindeststandards 
der Zertifizierung gebietseigener Gehölze in Bayern gem. dem Schreiben des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.08.2013; Az.: L3-7372.5-1/3 erfüllt.

Bepflanzung: Baumanteil 10 - 30 %
zulässige Baumarten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3
Mindestpflanzqualitäten gemäß Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Pflanzabstände, Aufbau der Pflanzung: 1,5 x 1,5 m
Pflanzung der Arten in Gruppen von 5 - 10 Exemplaren.

Die nicht zu bepflanzenden Bereiche sind der natürlichen Sukzession zu überlassen, ein Auftrag von 
Oberboden hat in diesen Bereichen zu unterbleiben.
Entlang des Radwegs ist in gehölzfreien Bereichen auch eine max. 2-malige Mahd pro Jahr mit Entfernung 
des Mähguts möglich.
Die Grabenverrohrung im Bereich des Lärmschutzwalles ist so zu dimensionieren, dass der Wasserabfluss
des Dorfgrabens nicht behindert wird. Der Bach ist oberhalb der Verrohrung zu renaturieren.

2.4 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN AM DORFGRABEN

Der Bachlauf ist naturnah zu gestalten (Linienführung, Ufer- und Böschungs-ausformung).
Die festgesetzten Baumpflanzungen am Bach sind mit Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) im Bereich der 
Mittelwasserlinien durchzuführen.
Mindestpflanzqualität der Schwarz-Erlen: Heister 2 x v., 200 - 250
Für weitere Baumpflanzungen in diesem Bereich gelten die in 2.8 dargelegten Festsetzungen.
Bachbegleitende Böschungsbereiche sind max. 1. x pro Jahr im Spätherbst zu mähen. Die Restflächen 
sind als Wiesenbereiche mit max. 2-maliger Mahd pro Jahr zu entwickeln.
Das Mähgut ist jeweils zu entfernen.

2.5 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und Vorgärten sind als Frei- oder Gartenflächen durch 
Einzelbäume, Baum- oder Buschgruppen sowie Rasenflächen zu gliedern.
Bei den nicht überbauten Grundstücksflächen muss der unversiegelte Pflanzflächenanteil deutlich und 
dauerhaft überwiegen. Kies-/Granit-/Schotterbeete oder sonstige lose Stein-/Materialschüttungen sind nur 
als mineralische Abdeckung einer bepflanzten Fläche zulässig, wenn der gleichmäßig dauerhaft bepflanzte
Anteil überwiegt (> 50 % der Pflanzfläche). Unbepflanzte Steinschüttungen sind nicht zulässig. Als 
gebäudeumlaufende Traufstreifen sind Steinschüttungen erlaubt in einer Breite von max. 50 cm. Das 
Einbringen von Kunststoffen in oder auf den Boden zum Zwecke der Unterdrückung unerwünschter 
Pflanzen ist unzulässig.

Je angefangener 300 qm Grundstücksflächen ist mindestens ein heimischer Laubbaum 2. oder 3. Ordnung 
oder ein Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft fachgerecht zu erhalten. Dabei ist maximal 1 Obstbaum 
zulässig.
Davon ist mindestens ein Laub-Baum an den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen auf der 
straßenseitigen Grundstückshälfte zu pflanzen. Generell ist ein Mindestabstand von 2 m zur 
Grundstücksgrenze einzuhalten. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 2.8.3 und 2.8.4
Der Nachweis des Vollzugs der Baumpflanzung ist schriftlich beim Bauamt der Stadt Berching 
einzureichen.

Entlang der Parzellen 17-22 ist auf der Südseite eine einreihige Hecke zur Ortsrandeingrünung anzulegen. 
Pflanzabstand zwischen den Gehölzen max. 1,50 m. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 
2.8.3 und 2.8.4

2.6 GARAGENVORPLÄTZE

Im Bereich zwischen Garagentor und Fahrbahnkante (Garagenvorplatz) ist entlang der Grundstücksgrenze
in Verlängerung der Grenzbebauung ein 50 cm breiter Grünstreifen mit Bepflanzung anzulegen.

2.7 BODENARBEITEN UND BELÄGE

2.7.1 LAGERUNG UND SCHUTZ DES OBERBODENS

Der Oberboden ist vor Beginn von Baumaßnahmen abzutragen.
Wird der Oberboden auf dem Grundstück gelagert, dürfen die Mieten zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
3,00 m Sohlenbreite und 1,30 m Höhe nicht überschreiten. Oberbodenmieten sind mit einer 
Zwischenbegrünung (z.B. Leguminosen, Weidelgras, Hafer) einzusäen. DIN 18915 "Bodenarbeiten für 
vegetationstechnische Zwecke" und DIN 18917 "Saatgut" sind zu beachten.

2.7.2 BODENMODELLIERUNGEN

Das Gelände ist in seiner natürlichen Form soweit als möglich zu erhalten. Es dürfen keine störenden
Aufschüttungen und Abgrabungen vorgenommen werden. Soweit Bodenmodellierungen erforderlich 
werden, sind Ober- und Unterkanten neuerstellter Böschungen auszurunden.
Bodenmodellierungen über 0,5 m Höhe sind baugenehmigungspflichtig. Auffüllungen und Abgrabungen 
sind bei den Parzellen 1-7 und 18-21 bis zu 0,50 m, bei den Parzellen 9-17 bis zu 1,50 m zulässig.

2.7.3 BODENBELÄGE

Private PKWV-Abstellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen (z.B. Rasengittersteine, 
Rasenpflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke).
Fußwege, die nicht entlang von öffentlichen Verkehrsflächen verlaufen, sind in wassergebundener Decke 
auszuführen.

2.8 GEHÖLZBESTAND UND GEHÖLZPFLANZUNGEN

2.8.1 SCHUTZ UND PFLEGE DER GEHÖLZE

Die durch Planzeichen innerhalb des Bebauungsplanes festgelegten Gehölze sind zu erhalten. Der zu 
erhaltende Gehölzbestand und die Neuplanzungen sind zu pflegen und vor Beschädigung zu schützen. 
DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu 
beachten.

2.8.2 PFLANZUNG VON GEHÖLZE

Die für die privaten Grundstücke vorgeschriebenen Gehölzpflanzungen werden im Rahmen der 
Baumaßnahme abgenommen.
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch 
für die festgesetzten Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen 
Hofbäme  Bäume.

2.8.3 - 2.8.5 ARTENLISTEN FÜR FESTGESETZTE GEHÖLZPFLANZUNGEN IN ÖFFENTLICHEN UND 
PRIVATEN GRÜNFLÄCHEN

Bäume 1. Ordnung Bäume 2. Ordnung
(Verwendung von Sorten zulässig) (Verwendung von Sorten zulässig)
Acer platanoides Spitz-Ahorn Acer campestre Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Carpinus betulus Hainbuche
Betula pendula Sand-Birke Populus tremula Zitter-Pappel
Fagus sylvatica Rot-Buche Prunus avium Vogel-Kirsche
Juglans regia Walnuss Sorbus aria agg. Mehlbeere
Quercus petraea Trauben-Eiche Sorbus aucuparia Vogelbeere
Quercus robur Stiel-Eiche Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde Obstbäume Kirsche
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus carpinifolia Feld-Ulme Bäume 3. Ordnung
Ulmus glabra Berg-Ulme Malus sylvestris agg. Wild-Apfel

Pyrus communis Holz-Birne
Obstbäume Apfel, Birne,

Zwetschge

Sträucher
Amelanchier lamarckii Felsenbirne Rosa canina Hecken-/Hunds-Rose
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze Rosa rubiginosa Apfel-Rose
Cornus mas Kornelkirsche Rosa pimpinellifolia Bibernell-Rose
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rubus fruticosus agg. Brombeere
Corylus avellana Haselnuss Rubus idaeus Himbeere
Crataegus laevigata Zweigriffl. Weißdorn Salix aurita Öhrchen-Weide
Crataegus monogyna Eingriffl. Weißdorn Salix caprea Sal-Weide
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Salix cinerea Grau-Weide
Ligustrum vulgare Gew. Liguster Salix purpurea Purpur-Weide
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Salix triandra Mandel-Weide
Prunus spinosa Schlehe Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ribes uva-crispa Wilde Stachelbeere Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Rosa arvensis Kriechende Rose Viburnum opulus Gewöhnlicher 

Schneeball
2.8.3 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Entlang der Straße
Bäume
Acer ampestre Feld-Ahorn Carpinus excelsior Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche Sorbus aucuparis Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde

Für sonstige Bereiche:
Bäume
Betula pendula Sand-Birke Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche Fraxinus excelsior Esche
Populus tremula Zitter-Pappel Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus-Aucuparia Eberesche Tilia cordata Winter-Linde

Sträucher
Cornus sanguinea Blut-Hartriegel Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Weißdorn Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Frangula alnus Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.4 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN AM LÄRMSCHUTZWALL
Bäume
Betula pendula Birke Carpinus betulus Hainbuche
Populus tremula Zitter-Pappel Prunus avium Vogel-Kirsche
Querus petraea Trauben-Eiche Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere Sorubs torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde
sowie Obstbäume (heimische Arten, Wildobst)

Sträucher
Cornus sanguinea Hasel Corylus avellana Hartriegel
Ligustrum vulgare Liguster Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.5 ARTENLISTE FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM PRIVATEN BEREICH
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch
für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen Hofbäume.

Verwendbare Arten für vorgeschriebene Hausbäume:
Acer platanoides Spitz-Ahorn Aesculus hippocastanum Roßkastanie
Fraxinus excelsior Esche Juglans regia Walnuss
Quercus robur Stiel-Eiche Robinia pseudoacacia Scheinakazie
Tilia cordata Winter-Linde

Verwendbare Arten für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen:
Alle Arten der Liste für Bepflanzungen im öffentlichen Bereich.

2.8.6 PFLANZQUALITÄT UND PFLANZABSTAND

Für alle vorgeschriebenen Pflanzungen gilt:

Mindestgröße - Bäume: H oder Stbu 3 xv, 16-18
- Sträucher: Str., 2 xv., 100-150  v. Str. 80-100
- Heister: Hei. 2 xv, 150-200
- Obstbäume: Hochstamm, Stammumfang mind. 10-12 cm

Alle vorgeschriebenen Strauchpflanzungen sind mindestens 3-reihig auszuführen. Pflanzabstand der
Sträucher und Heister 1m.

In alle Strauchpflanzungen sind mind. 10 % Heister der vorgenannten Baumarten zu mischen.

Für alle Bepflanzungen im öffentlichen Bereich sowie für die Anpflanzungen entlang der 
Grundstücksgrenzen im privaten Bereich und für die vorgeschriebenen Hofbäume gilt:
Säulenformen, Kugelformen, Zwergformen, buntlaubige Formen sowie Nadelgehölze dürfen nicht 
verwendet werden.

2.8.7 ZEITPUNKT DER PFLANZUNGEN

Pflanz- und Saatarbeiten im öffentlichen Grün müssen spätestens eine Vegetationsperiode nach 
Fertigstellung der Erschließungsflächen hergestellt werden, spätestens im darauf folgenden Herbst.
Als Fertigstellung der Erschließung gilt die Fertigstellung der Asphalttragschicht.
Die Pflanzung der festgesetzten Gehölze auf privaten Flächen hat spätestens ein Jahr nach Bezugs- 
fertigkeit der Gebäude zu erfolgen.

3. SCHALLSCHUTZ

3.1 Durch den Verkehrslärm auf der B 299 werden die für ein „allgemeines Wohngebiet“ angegebenen 
Orientierungswerte der DIN 18005, an den straßenzugewandten Fassaden der Parzellen 10, 11, 12 und 16
- 19 um bis zu 6 dB (A) überschritten. Durch die Errichtung eines 4 m hohen Lärmschutzwalles werden im 
Erdgeschoßbereich bei fast allen Parzellen die Tag-Orientierungswerte eingehalten.

3.2 Die bei Aufenthaltsräumen in den Ober- bzw. Dachgeschoßen der o.a. Parzellen bestehenden 
Überschreitungen sind durch folgende, zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen:

- Die Dämmung der Außenwände darf ein bewertes Schalldämmaß von 50 dB nicht unterschreiten.
- Die Fenster von Aufenthaltsräumen, mit Sichtverbindung zur B 299, müssen mindestens der   
  Schallschutzklasse 3, alle übrigen Fenster von Aufenthaltsräumen mindestens der Schallschutzklasse 2, 
  nach VDI 2719 entsprechen.
- Schlaf- und Kinderzimmer sind über straßenabgewandte Lüftungsfenster oder eine schallgedämmte 
  Zwangslüftung ausreichend zu belüften (zul. Rauminhaltspegel 25 dB (A)).

3. SONSTIGE HINWEISE

4.1 Durch die unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und ist mit zeitweisen Staub-, Lärm- und 
Geruchsemmisionen zu rechnen.

4.2 Die Niederschlagswässer von den Dachflächen sind zur Entlastung der öffentlichen Kanalisation und zur 
Neubildung von Grundwasser auf dem Grundstück zu fassen und zu versickern.
Die Nutzung von Zisternen zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung wird begrüßt.

4.3 Um den Verbrauch wertvollen Grund- und Trinkwassers zu verringern, wird die Rückhaltung von 
Nutzwasser in Grauwasserspeichern bzw. Zisternen für die Gartenbewässerung empfohlen.

4.4 Die Abwasserbeseitigung hat über die vorhandene bzw. zu erweiternde Kanalisation zu erfolgen.

4.5 Die in N-S-Richtung verlaufende, vorhandene Strom-Freileitung bleibt erhalten. Wohngebäude müssen 
einen Abstand von 8 m zur Leitungsachse einhalten. Nebengebäude dürfen nach Abstimmung mit der 
OBAG im Leitungsbereich errichtet werden.
Bei Baumpflanzungen im Bereich von Erdkabeln ist beidseits eine Abstandszone vom 2,50 m einzuhalten. 
Ist dies nicht möglich, sind im Einvernehmen mit der OBAG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Die bestehende Freileitung von Bayernwerk soll abgebaut und erdverkabelt werden.

4.6 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 19 Wasserhaushaltsgesetz (z.B. Heizöllagerung) 
ist besondere Vorsicht geboten. Anzeigepflicht nach Art. 37 BayWG.

4.7 Die Auflagen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege hinsichtlich archäologischer 
Untersuchungen usw. sind zu beachten. Meldepflicht bei Funden von Bodendenkmälern. 
Im Geltungsbereich liegt das Bodendenkmal D-3-6834-0190 Verebnete vorgeschichtliche Grabhügel. Die 
Stadt Berching wird für den Bereich eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG 
beantragen.

4.8 Im Falle anstehender Grund- oder Schichtenwassers wird für die jeweiligen Grundstücke die Ausführung 
einer „wasserundurchlässigen Wanne“ empfohlen.

4.9 Als Anregung zur einfacheren, landschaftsbezogenen Gestaltung der Baukörper sollen die Entwurfsstudien
im Anhang dienen.

5. BEWEHRUNGSVORSCHRIFTEN

"Gemäß Art 89 Abs. 1 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu DM 100.000,--  belegt  werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den in diesem Bebauungsplan (Satzung) aufgeführten und enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt.“

Präambel
Die Stadt Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz erlässt aufgrund

-  der § 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-  des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
-  der Art. 81 der Bayrischen Bauordnung (BayBO)
-  der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
-  der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Rappersdorf West“ als Satzung. Bestandteile der Satzung:

1 Verfahrenshinweise 01.02.2022
2 Bebauungs- und Grünordnungsplan 1 : 1.000 01.02.2022
3 Festsetzungen durch Planzeichen 01.02.2022
4 Planliche Hinweise 01.02.2022
5 Festsetzungen durch Text und Hinweise 01.02.2022
6 Übersichtskarte 1 : 10.000 01.02.2022

1 Verfahrensvermerke
1. Der Stadtrat von Berching hat in der Sitzung vom 21.09.2021 die Aufstellung der 1. Änderung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplan "Rappersdorf West" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am ortsüblich 01.11.2021 bekannt gemacht.

2. Der Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 09.03.2022 bis 
08.04.2022 öffentlich ausgelegt.

3. Zu dem Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in 
der Zeit vom 09.03.2022 bis 08.04.2022 beteiligt.

4. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
.................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................... bis 
.................... öffentlich ausgelegt.

5. Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West“ i.d.F.v. 
.................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom ...................... bis ........................ beteiligt.

6. Die Stadt Berching hat mit Beschluss vom ..................... die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans "Rappersdorf West" gem. § 10 Abs.1 BauGB i.d.F.v. .......................... als Satzung 
beschlossen.

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
 (1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

7. Ausgefertigt

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

...............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

8. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" 
wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

Il.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch  (BauGB) vom  08.12.1986, vom 23.09.2004, zuletzt geänder am 05.01.2018
Baunutzungsverordnung  (BauNVO) i.d.F.vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 21.11.2017
Planzeichenverordnung  (PlanVO) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 13.05.2017
Bayer.  Bauordnung  (BayBO) i.d.F vom 01.06.1994, vom 14.08.2007, zuletzt geänder zum 01.02.2021

Räumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereiches fest (§ 9 (7) BauGB).

1. BAULICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der Planfarben, Planzeichen u. Planeintragungen wird gem. § 9 BauBG sowie 
Baunutzungsverordnung u. Art. 91 BayBO festgesetzt:

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1. BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß §§ 16 und 17 BauNVO ergibt sich aus den Festlegungen im 
Lageplan und in den Regelquerschnitten zur Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und 
zur Zahl der Vollgeschosse. Die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als 
Höchstgrenze.

Bei zulässigen Dachgeschossausbauten kann das Dachgeschoss ein Vollgeschoss sein.

Bei der Ermittlung der Geschoßfläche (§ 20 BauNVO) bleiben die Flächen der Stellplätze und Garagen in 
Vollgeschossen unberücksichtigt (§ 21a (4) Ziff. 3 BauNVO).

1.3 BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff. 2 Bau GB und § 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise ergibt sich aus den Eintragungen im Lageplan. Festsetzung gem. § 22 (1) BauNVO als 
offene Bauweise. Es sind Einzelhäuser nach § 22 (2) BauNVO als Ein- und Zweifamilienhäuser zulässig.
Doppelhäuser sind entsprechend den eingetragenen Baugrenzen und Baulinien möglich.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baulinien und Baugrenzen § 23 (1) u. (2) 
BauNVO festgesetzt.
Soweit für die einzelne überbaubare Grundstücksfläche Baulinien (§ 23 (2) BauNVO) festgesetzt sind, 
muss auf diesen Linien gebaut werden.
Nebengebäude (Garagen und erdgeschossige Anbauten) § 9 (1) Ziff. 4 BauGB sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder auf den im Lageplan dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.
Wenn Nebengebäude an der Grenze errichten werden dürfen, sind diese auch an die 
Grundstücksgrenzen zu setzen.

1.4 GARAGEN UND STELLPLÄTZE

Die nach Art 55 (2) 47 Abs. 1 BayBO nachzuweisenden Garagen und Stellplätze sind in ausreichender 
Zahl herzustellen. Je Wohneinheit sind mind. 2 Garagen oder 2 Stellplätze bzw. eine Kombination 
derselben auf dem Baugrundstück zu erstellen (Art. 55 (6) BayBO).

1.5 ÄUSSERE GESTALTUNG (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die äußere Gestaltung der Gebäude u. zusammenhängenden Gebäudeteile ist nach Farbgestaltung, 
Material und Höhenentwicklung im Hinblick auf einen einheitlichen Gesamteindruck aufeinander, wie auch 
auf die angrenzende Bebauung abzustimmen.
Die baulichen Anlagen sind höhenmäßig an die Erschließungsanlagen anzupassen und in das natürliche 
Gelände einzubinden.
Oberkante fertiger Fußboden im Erdgeschoß max. 35 cm über natürlichem Gelände.

1.6 GRUNDRISSPROPORTIONEN  GEBÄUDEHÖHEN UND ABSTANDSFLÄCHEN

Die Gebäude sind als klare, rechteckige Baukörper zu gestalten.
Dabei ist ein Seitenverhältnis von Gebäudelänge (Traufe) zu Gebäudebreite (Giebel) mit mindestens 5:4 
auszubilden. Ein Seitenverhältnis von 3:2 ist anzustreben.

Die zulässigen Gebäudehöhen können aus den Gebäudetypen entnommen werden. Die Oberkante des 
Erdgeschossfertigfussbodens darf max. 0,50 m über dem Bezugspunkt liegen. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn der geplante Entwässerungskanal dies erfordert.
Zur Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhen ist der Bezugspunkt die Straßenkante (Asphalt) in der Mitte 
der Grundstückszufahrt. In die Bauvorlagen ist die Straßenoberkante in der Mitte der Zufahrt maßlich 
einzutragen. Dieser Punkt ist auch als natürliches Gelände bei der Ermittlung der Abstandsflächen zu 
Grunde zu legen.

1.7 DACHFORMEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO) , DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN
(Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Alle Gebäude sind nur mit geneigten Dächern in Form von Satteldächern (SD) zulässig.
Die Dachneigung darf zwischen Haupt- und Nebengebäuden nicht differieren.
Die im Lageplan festgesetzten Firstrichtungen sind für alle Hauptgebäude bindend.
Die Firste sind mittig und parallel zur Gebäudelängsseite anzuordnen.
Im Plangebiet sind Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung von 20° bis 48° sowie Pultdächer bis 
15° zulässig. Die Dächer sind mit Betondachsteinen oder Dachziegeln in rot bis rotbraunem oder grauen 
Farbton einzudecken.

1.8 DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN (Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Die Hauptgebäude und Garagen sind entsprechend den Regelquerschnitten mit gleichen Dachneigungen 
auszuführen.
Alle Dächer sind mit naturroten oder anthrazitfarbenen Deckungsmaterialien einzudecken.

1.9 DACHÜBERSTÄNDE UND KNIESTOCKHÖHE (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die Dachüberstände dürfen an der Traufe 50 cm (einschl. Rinne) und am Ortgang 20 cm nicht 
überschreiten.
Die Dachüberstände an Ortgang und Traufe dürfen auch an der Grundstücksgrenze wie vor beschrieben 
ausgeführt werden, d.h. auch über die Grenze hinausstehen, wenn die entsprechenden Nachbarn auf den 
Bauvorlagen Ihre Zustimmung erklären.
Bei den Hauptgebäuden ist ein Kniestock mit max. 50 cm Höhe, gemessen an der Außenkante der 
Umfassungsmauer (roh) von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, zulässig.

1.10 DACHAUFBAUTEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Dachgauben sind als stehende Einzelgauben mit Satteldach und einer max. Frontfläche von 2,00 qm im 
mittleren Drittel der Dachfläche zulässig.
Bei Neigungen von 44 - 46° sind auch Schleppgauben zulässig.
Die Gesamtbreite der Dachgauben darf insgesamt 1/4 der Trauflänge nicht überschreiten.

Anstelle der Dachgauben ist die Errichtung eines Zwerchgiebels, mit einer Breite von max. 1/3 der 
Trauflänge, angesetzt im inneren Drittel der Fassade, möglich.

Solarzellen und Sonnenkollektoren sind zulässig. bei einer parallelen Anordnung zur Dachfläche, mit 
geringem Abstand zur Dachhaut.
Alle Dachaufbauten müssen sich deutlich dem Hauptbaukörper unterordnen.

1.11 FASSADEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Liegende Fensterformate zu unzulässig. Die Fassaden sind zu verputzen und mit hellen Farbtönen zu 
streichen. Fassaden aus Metall und Kunststoff sind nicht zulässig.
Der Sockel soll in der Farbe und in der Struktur des Außenputzes.

1.12 BALKONE (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Balkone sind auch als aus der Hauswand hervorstehendes Bauteil in Holzkonstruktion zugelassen.

1.13 GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE (Art. 91 (1) Ziff. 1 u. 3 BayBO + Art 7 (5) BayBO)

Garagen sind in Dachform, Dachneigung und Fassadengestaltung wie die Hauptgebäude auszubilden.
Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind Garagen in Konstruktion, Höhe, Dachform, Neigung, 
Dachentwässerung, Putz, Farbgebung und Torgestaltung  aufeinander abzustimmen.
Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein Abstand (Stauraum) von mind. 5,00 m 
freizuhalten, der straßenseitig zwischen Begrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsflächen und 
Nebengebäude auf eine Tiefe von mind. 5,00 m nicht eingefriedet werden darf.
Die Fläche des Stauraumes bzw. nicht einzuzäunenden Vorgartenteiles ist im Bebauungsplan gesondert 
gekennzeichnet und für die vorgesehene Straßenraumgestaltung unbedingt zu beachten. Die im Bereich 
der Stauräume anfallenden seitlichen Einfriedungen sind wie Einfriedungen an der Straßenseite 
auszuführen.
Bei Garagen und Nebengebäude sind zusätzlich begrünte Flachdächer zulässig.
Garagen und Nebengebäude dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

1.14 WERBEANLAGEN

Werbeeinrichtungen sind zulässig am Ort der Leistung, wenn sie nicht verunstalten und mit dem Gebäude 
fest verbunden sind. Sie sind auf eine gemeinsame Fläche von 1 qm zu beschränken.
Nasenschilder dürfen ein Flächenmaß von 0,30 qm und eine Ausladung von 0,60 m nicht überschreiten. 
Leuchtreklame ist unzulässig.

1.15 EINFRIEDUNG

Die Errichtung von Einfriedungen wird nicht zwingend vorgeschrieben.
Bei Errichtung von Einfriedungen gelten folgende Richtlinien:
Die straßenseitige Einfriedung der Grundstücke darf 1,2 m über Straßenoberkante nicht übersteigen. 
Zulässig sind nur blickoffenen (d.h. mindestens 1/3 offener Anteil) Holz- oder Stabgitterzäune mit 
senkrechter Teilung oder geschnittene Hecken aus Laubgehölzen. Einflechtungen, Gabionen, Mauern 
oder ähnlichen geschlossene Einfriedungen sind unzulässig. An den übrigen Grenzen sind darüber hinaus 
Maschendrahtzäune zulässig.
Einzäunungen entlang von Erschließungsstraßen und Fußwegen sind mit dem im Plan bzw. Regelschnitt 
festgelegten Mindestabstand zur Parzellengrenze anzuordnen. Die nicht eingezäunten Freiflächen sind 
als Rasen- bzw. Wiesenstreifen anzulegen.
Einfriedungen an der Straßenseite als Holzzäune, z.B. Holzlatten- oder Kannichenzäunen, ab Straßen- 
oder Gehsteigoberkante max. 1,00 m hoch.
Außer den Bordsteinen der Gehsteig- oder Straßenoberkante sollen keine weiteren Sockel ausgebildet 
werden bzw. die Sockelhöhe auf maximal 10 cm beschränkt werden.
Zäune in einzelnen Straßenzügen einheitlich.
Einfriedungen der seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind auch als Maschendrahtzaun in 
grüner Farbe zugelassen.
Zaunhöhe auch hier max. 1,00 m.
Alle Zäune folgen dem natürlichen Gegebenheiten des Geländes.
Eine Hinterpflanzung der Zäune ist erwünscht.
Müllbehälter und Briefkästen sind unaufdringlich im Bereich von Gebäuden oder Einfriedungen zu
integrieren.

1.16 VERKEHRSFLÄCHEN

Alle im Lageplan ausgewiesenen Verkehrsflächen sind öffentliche Verkehrsflächen.

1.17 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB)

Sämtliche innerhalb des Plangebietes liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu 
verlegen. Erforderliche Versorgungseinrichtungen für Fernsprech- und Stromversorgung innerhalb des 
Geltungsbereiches sind unauffällig in das Gelände einzufügen oder in Verbindung mit Garagen in gleicher 
Gestaltung zu errichten. Leitungstrassen sind so anzuordnen, dass die Bäume im öffentlichen 
Straßenraum, wie im Plan dargestellt, gepflanzt werden können.

2. GRÜNORDNUNG

2.1 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) Ziff. 15 BauGB)

Im Plangebiet werden öffentliche Grünflächen in Form eines zentral liegenden Angers, als Grünbereich 
entlang des vorhandenen Dorfgrabens und als begrünter Ortsrand mit Lärmschutzwall festgelegt.
Die öffentlichen Grünflächen dürfen nicht bebaut oder eingezäunt werden, sie sind entsprechend dem 
Planeintrag mit Bäumen, Sträuchern und Heistern zu bepflanzen.
Die Lage der Bäume kann geringfügig verschoben werden, eine Unterschreitung der Anzahl ist nicht 
zulässig.
zulässige Baumarten- und Straucharten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3, Mindestpflanzqualitäten gemäß 
Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Die Unbepflanzte Flächen sind als Rasen-/Wiesenflächen anzulegen.

2.2 STRASSENVERKEHRSGRÜN

Zur Gestaltung des Straßenraumes und zur Minderung der Geschwindigkeit fahrenden Verkehrs wird die 
Anpflanzung von Bäumen im Bereich straßenbegleitender Grünstreifen festgelegt.
Die Standorte der Bäume sind im Lageplan dargestellt.
Die Pflanzung hat für jeden Straßenzug einheitlich zu erfolgen.

Die wegbegleitenden Grünstreifen sind als befahrbarer Schotterrasen/ Rasenstreifen zu gestalten.

Für die festgesetzten Straßenbäume in den Kreisverkehren sind geeignete industriefeste und salztolerante 
Arten. gem. GALK-Straßenbaumliste zu verwenden.
(Baumliste der ständigen Gartenamtsleiterkonferenz beim deutschen Städtetag)
http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/webprojekte/sbliste/
Bei Baumpflanzungen in den Kreisverkehren ist pro Baum ein durchwurzelbares Mindestbodenvolumen 
von 12 m³ mit Substrat gem. den Festlegungen der FLL (Forschungsgesellschaft Landesentwicklung 
Landschaftsbau e.V.) herzustellen. Die Baumgrubentiefe muss mind. 1,5 m betragen und die Baumscheibe
mind. 8 m². Sofern aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur eine kleinere offene Baumscheibe als 
Vegetationsfläche realisiert werden kann, so ist der notwendige Wurzelraum von mindestens 12 m³ 
unterhalb befestigter Fläche durch technische Lösungen herzustellen.

2.3 GESTALTUNG DES LÄRMSCHUTZWALLS

Genaue Höhe und Ausbildung des Lärmschutzwalls sind über ein Lärmschutzgutachten zu entwickeln 
(voraussichtliche Höhe ca. 4,00 m).
Lärmschutzwall und vorgelagerter Bereich sind entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen mit 
Bäumen und Sträuchern landschaftsgerecht zu bepflanzen bzw. der natürlichen Sukzession zu 
überlassen.
Die Gestaltung und die Begrünung des Lärmschutzwalls sind mit dem Landratsamt Neumarkt Herrn Kraus, 
abzustimmen.
Für die Bepflanzung des Lärmschutzwalls sind gebietsheimische Gehölze der Herkunftsregion 3 
Südostdeutsches Hügel- und Bergland mit Herkunftsnachweis zu verwenden, der die Mindeststandards 
der Zertifizierung gebietseigener Gehölze in Bayern gem. dem Schreiben des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.08.2013; Az.: L3-7372.5-1/3 erfüllt.

Bepflanzung: Baumanteil 10 - 30 %
zulässige Baumarten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3
Mindestpflanzqualitäten gemäß Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Pflanzabstände, Aufbau der Pflanzung: 1,5 x 1,5 m
Pflanzung der Arten in Gruppen von 5 - 10 Exemplaren.

Die nicht zu bepflanzenden Bereiche sind der natürlichen Sukzession zu überlassen, ein Auftrag von 
Oberboden hat in diesen Bereichen zu unterbleiben.
Entlang des Radwegs ist in gehölzfreien Bereichen auch eine max. 2-malige Mahd pro Jahr mit Entfernung 
des Mähguts möglich.
Die Grabenverrohrung im Bereich des Lärmschutzwalles ist so zu dimensionieren, dass der Wasserabfluss
des Dorfgrabens nicht behindert wird. Der Bach ist oberhalb der Verrohrung zu renaturieren.

2.4 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN AM DORFGRABEN

Der Bachlauf ist naturnah zu gestalten (Linienführung, Ufer- und Böschungs-ausformung).
Die festgesetzten Baumpflanzungen am Bach sind mit Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) im Bereich der 
Mittelwasserlinien durchzuführen.
Mindestpflanzqualität der Schwarz-Erlen: Heister 2 x v., 200 - 250
Für weitere Baumpflanzungen in diesem Bereich gelten die in 2.8 dargelegten Festsetzungen.
Bachbegleitende Böschungsbereiche sind max. 1. x pro Jahr im Spätherbst zu mähen. Die Restflächen 
sind als Wiesenbereiche mit max. 2-maliger Mahd pro Jahr zu entwickeln.
Das Mähgut ist jeweils zu entfernen.

2.5 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und Vorgärten sind als Frei- oder Gartenflächen durch 
Einzelbäume, Baum- oder Buschgruppen sowie Rasenflächen zu gliedern.
Bei den nicht überbauten Grundstücksflächen muss der unversiegelte Pflanzflächenanteil deutlich und 
dauerhaft überwiegen. Kies-/Granit-/Schotterbeete oder sonstige lose Stein-/Materialschüttungen sind nur 
als mineralische Abdeckung einer bepflanzten Fläche zulässig, wenn der gleichmäßig dauerhaft bepflanzte
Anteil überwiegt (> 50 % der Pflanzfläche). Unbepflanzte Steinschüttungen sind nicht zulässig. Als 
gebäudeumlaufende Traufstreifen sind Steinschüttungen erlaubt in einer Breite von max. 50 cm. Das 
Einbringen von Kunststoffen in oder auf den Boden zum Zwecke der Unterdrückung unerwünschter 
Pflanzen ist unzulässig.

Je angefangener 300 qm Grundstücksflächen ist mindestens ein heimischer Laubbaum 2. oder 3. Ordnung 
oder ein Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft fachgerecht zu erhalten. Dabei ist maximal 1 Obstbaum 
zulässig.
Davon ist mindestens ein Laub-Baum an den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen auf der 
straßenseitigen Grundstückshälfte zu pflanzen. Generell ist ein Mindestabstand von 2 m zur 
Grundstücksgrenze einzuhalten. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 2.8.3 und 2.8.4
Der Nachweis des Vollzugs der Baumpflanzung ist schriftlich beim Bauamt der Stadt Berching 
einzureichen.

Entlang der Parzellen 17-22 ist auf der Südseite eine einreihige Hecke zur Ortsrandeingrünung anzulegen. 
Pflanzabstand zwischen den Gehölzen max. 1,50 m. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 
2.8.3 und 2.8.4

2.6 GARAGENVORPLÄTZE

Im Bereich zwischen Garagentor und Fahrbahnkante (Garagenvorplatz) ist entlang der Grundstücksgrenze
in Verlängerung der Grenzbebauung ein 50 cm breiter Grünstreifen mit Bepflanzung anzulegen.

2.7 BODENARBEITEN UND BELÄGE

2.7.1 LAGERUNG UND SCHUTZ DES OBERBODENS

Der Oberboden ist vor Beginn von Baumaßnahmen abzutragen.
Wird der Oberboden auf dem Grundstück gelagert, dürfen die Mieten zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
3,00 m Sohlenbreite und 1,30 m Höhe nicht überschreiten. Oberbodenmieten sind mit einer 
Zwischenbegrünung (z.B. Leguminosen, Weidelgras, Hafer) einzusäen. DIN 18915 "Bodenarbeiten für 
vegetationstechnische Zwecke" und DIN 18917 "Saatgut" sind zu beachten.

2.7.2 BODENMODELLIERUNGEN

Das Gelände ist in seiner natürlichen Form soweit als möglich zu erhalten. Es dürfen keine störenden
Aufschüttungen und Abgrabungen vorgenommen werden. Soweit Bodenmodellierungen erforderlich 
werden, sind Ober- und Unterkanten neuerstellter Böschungen auszurunden.
Bodenmodellierungen über 0,5 m Höhe sind baugenehmigungspflichtig. Auffüllungen und Abgrabungen 
sind bei den Parzellen 1-7 und 18-21 bis zu 0,50 m, bei den Parzellen 9-17 bis zu 1,50 m zulässig.

2.7.3 BODENBELÄGE

Private PKWV-Abstellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen (z.B. Rasengittersteine, 
Rasenpflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke).
Fußwege, die nicht entlang von öffentlichen Verkehrsflächen verlaufen, sind in wassergebundener Decke 
auszuführen.

2.8 GEHÖLZBESTAND UND GEHÖLZPFLANZUNGEN

2.8.1 SCHUTZ UND PFLEGE DER GEHÖLZE

Die durch Planzeichen innerhalb des Bebauungsplanes festgelegten Gehölze sind zu erhalten. Der zu 
erhaltende Gehölzbestand und die Neuplanzungen sind zu pflegen und vor Beschädigung zu schützen. 
DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu 
beachten.

2.8.2 PFLANZUNG VON GEHÖLZE

Die für die privaten Grundstücke vorgeschriebenen Gehölzpflanzungen werden im Rahmen der 
Baumaßnahme abgenommen.
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch 
für die festgesetzten Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen 
Hofbäme  Bäume.

2.8.3 - 2.8.5 ARTENLISTEN FÜR FESTGESETZTE GEHÖLZPFLANZUNGEN IN ÖFFENTLICHEN UND 
PRIVATEN GRÜNFLÄCHEN

Bäume 1. Ordnung Bäume 2. Ordnung
(Verwendung von Sorten zulässig) (Verwendung von Sorten zulässig)
Acer platanoides Spitz-Ahorn Acer campestre Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Carpinus betulus Hainbuche
Betula pendula Sand-Birke Populus tremula Zitter-Pappel
Fagus sylvatica Rot-Buche Prunus avium Vogel-Kirsche
Juglans regia Walnuss Sorbus aria agg. Mehlbeere
Quercus petraea Trauben-Eiche Sorbus aucuparia Vogelbeere
Quercus robur Stiel-Eiche Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde Obstbäume Kirsche
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus carpinifolia Feld-Ulme Bäume 3. Ordnung
Ulmus glabra Berg-Ulme Malus sylvestris agg. Wild-Apfel

Pyrus communis Holz-Birne
Obstbäume Apfel, Birne,

Zwetschge

Sträucher
Amelanchier lamarckii Felsenbirne Rosa canina Hecken-/Hunds-Rose
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze Rosa rubiginosa Apfel-Rose
Cornus mas Kornelkirsche Rosa pimpinellifolia Bibernell-Rose
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rubus fruticosus agg. Brombeere
Corylus avellana Haselnuss Rubus idaeus Himbeere
Crataegus laevigata Zweigriffl. Weißdorn Salix aurita Öhrchen-Weide
Crataegus monogyna Eingriffl. Weißdorn Salix caprea Sal-Weide
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Salix cinerea Grau-Weide
Ligustrum vulgare Gew. Liguster Salix purpurea Purpur-Weide
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Salix triandra Mandel-Weide
Prunus spinosa Schlehe Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ribes uva-crispa Wilde Stachelbeere Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Rosa arvensis Kriechende Rose Viburnum opulus Gewöhnlicher 

Schneeball
2.8.3 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Entlang der Straße
Bäume
Acer ampestre Feld-Ahorn Carpinus excelsior Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche Sorbus aucuparis Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde

Für sonstige Bereiche:
Bäume
Betula pendula Sand-Birke Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche Fraxinus excelsior Esche
Populus tremula Zitter-Pappel Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus-Aucuparia Eberesche Tilia cordata Winter-Linde

Sträucher
Cornus sanguinea Blut-Hartriegel Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Weißdorn Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Frangula alnus Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.4 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN AM LÄRMSCHUTZWALL
Bäume
Betula pendula Birke Carpinus betulus Hainbuche
Populus tremula Zitter-Pappel Prunus avium Vogel-Kirsche
Querus petraea Trauben-Eiche Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere Sorubs torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde
sowie Obstbäume (heimische Arten, Wildobst)

Sträucher
Cornus sanguinea Hasel Corylus avellana Hartriegel
Ligustrum vulgare Liguster Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.5 ARTENLISTE FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM PRIVATEN BEREICH
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch
für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen Hofbäume.

Verwendbare Arten für vorgeschriebene Hausbäume:
Acer platanoides Spitz-Ahorn Aesculus hippocastanum Roßkastanie
Fraxinus excelsior Esche Juglans regia Walnuss
Quercus robur Stiel-Eiche Robinia pseudoacacia Scheinakazie
Tilia cordata Winter-Linde

Verwendbare Arten für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen:
Alle Arten der Liste für Bepflanzungen im öffentlichen Bereich.

2.8.6 PFLANZQUALITÄT UND PFLANZABSTAND

Für alle vorgeschriebenen Pflanzungen gilt:

Mindestgröße - Bäume: H oder Stbu 3 xv, 16-18
- Sträucher: Str., 2 xv., 100-150  v. Str. 80-100
- Heister: Hei. 2 xv, 150-200
- Obstbäume: Hochstamm, Stammumfang mind. 10-12 cm

Alle vorgeschriebenen Strauchpflanzungen sind mindestens 3-reihig auszuführen. Pflanzabstand der
Sträucher und Heister 1m.

In alle Strauchpflanzungen sind mind. 10 % Heister der vorgenannten Baumarten zu mischen.

Für alle Bepflanzungen im öffentlichen Bereich sowie für die Anpflanzungen entlang der 
Grundstücksgrenzen im privaten Bereich und für die vorgeschriebenen Hofbäume gilt:
Säulenformen, Kugelformen, Zwergformen, buntlaubige Formen sowie Nadelgehölze dürfen nicht 
verwendet werden.

2.8.7 ZEITPUNKT DER PFLANZUNGEN

Pflanz- und Saatarbeiten im öffentlichen Grün müssen spätestens eine Vegetationsperiode nach 
Fertigstellung der Erschließungsflächen hergestellt werden, spätestens im darauf folgenden Herbst.
Als Fertigstellung der Erschließung gilt die Fertigstellung der Asphalttragschicht.
Die Pflanzung der festgesetzten Gehölze auf privaten Flächen hat spätestens ein Jahr nach Bezugs- 
fertigkeit der Gebäude zu erfolgen.

3. SCHALLSCHUTZ

3.1 Durch den Verkehrslärm auf der B 299 werden die für ein „allgemeines Wohngebiet“ angegebenen 
Orientierungswerte der DIN 18005, an den straßenzugewandten Fassaden der Parzellen 10, 11, 12 und 16
- 19 um bis zu 6 dB (A) überschritten. Durch die Errichtung eines 4 m hohen Lärmschutzwalles werden im 
Erdgeschoßbereich bei fast allen Parzellen die Tag-Orientierungswerte eingehalten.

3.2 Die bei Aufenthaltsräumen in den Ober- bzw. Dachgeschoßen der o.a. Parzellen bestehenden 
Überschreitungen sind durch folgende, zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen:

- Die Dämmung der Außenwände darf ein bewertes Schalldämmaß von 50 dB nicht unterschreiten.
- Die Fenster von Aufenthaltsräumen, mit Sichtverbindung zur B 299, müssen mindestens der   
  Schallschutzklasse 3, alle übrigen Fenster von Aufenthaltsräumen mindestens der Schallschutzklasse 2, 
  nach VDI 2719 entsprechen.
- Schlaf- und Kinderzimmer sind über straßenabgewandte Lüftungsfenster oder eine schallgedämmte 
  Zwangslüftung ausreichend zu belüften (zul. Rauminhaltspegel 25 dB (A)).

3. SONSTIGE HINWEISE

4.1 Durch die unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und ist mit zeitweisen Staub-, Lärm- und 
Geruchsemmisionen zu rechnen.

4.2 Die Niederschlagswässer von den Dachflächen sind zur Entlastung der öffentlichen Kanalisation und zur 
Neubildung von Grundwasser auf dem Grundstück zu fassen und zu versickern.
Die Nutzung von Zisternen zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung wird begrüßt.

4.3 Um den Verbrauch wertvollen Grund- und Trinkwassers zu verringern, wird die Rückhaltung von 
Nutzwasser in Grauwasserspeichern bzw. Zisternen für die Gartenbewässerung empfohlen.

4.4 Die Abwasserbeseitigung hat über die vorhandene bzw. zu erweiternde Kanalisation zu erfolgen.

4.5 Die in N-S-Richtung verlaufende, vorhandene Strom-Freileitung bleibt erhalten. Wohngebäude müssen 
einen Abstand von 8 m zur Leitungsachse einhalten. Nebengebäude dürfen nach Abstimmung mit der 
OBAG im Leitungsbereich errichtet werden.
Bei Baumpflanzungen im Bereich von Erdkabeln ist beidseits eine Abstandszone vom 2,50 m einzuhalten. 
Ist dies nicht möglich, sind im Einvernehmen mit der OBAG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Die bestehende Freileitung von Bayernwerk soll abgebaut und erdverkabelt werden.

4.6 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 19 Wasserhaushaltsgesetz (z.B. Heizöllagerung) 
ist besondere Vorsicht geboten. Anzeigepflicht nach Art. 37 BayWG.

4.7 Die Auflagen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege hinsichtlich archäologischer 
Untersuchungen usw. sind zu beachten. Meldepflicht bei Funden von Bodendenkmälern. 
Im Geltungsbereich liegt das Bodendenkmal D-3-6834-0190 Verebnete vorgeschichtliche Grabhügel. Die 
Stadt Berching wird für den Bereich eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG 
beantragen.

4.8 Im Falle anstehender Grund- oder Schichtenwassers wird für die jeweiligen Grundstücke die Ausführung 
einer „wasserundurchlässigen Wanne“ empfohlen.

4.9 Als Anregung zur einfacheren, landschaftsbezogenen Gestaltung der Baukörper sollen die Entwurfsstudien
im Anhang dienen.

5. BEWEHRUNGSVORSCHRIFTEN

"Gemäß Art 89 Abs. 1 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu DM 100.000,--  belegt  werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den in diesem Bebauungsplan (Satzung) aufgeführten und enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt.“
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Präambel
Die Stadt Berching im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz erlässt aufgrund

-  der § 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
-  des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
-  der Art. 81 der Bayrischen Bauordnung (BayBO)
-  der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
-  der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplan „Rappersdorf West“ als Satzung. Bestandteile der Satzung:

1 Verfahrenshinweise 01.02.2022
2 Bebauungs- und Grünordnungsplan 1 : 1.000 01.02.2022
3 Festsetzungen durch Planzeichen 01.02.2022
4 Planliche Hinweise 01.02.2022
5 Festsetzungen durch Text und Hinweise 01.02.2022
6 Übersichtskarte 1 : 10.000 01.02.2022

1 Verfahrensvermerke
1. Der Stadtrat von Berching hat in der Sitzung vom 21.09.2021 die Aufstellung der 1. Änderung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplan "Rappersdorf West" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
am ortsüblich 01.11.2021 bekannt gemacht.

2. Der Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 09.03.2022 bis 
08.04.2022 öffentlich ausgelegt.

3. Zu dem Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
01.02.2022 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in 
der Zeit vom 09.03.2022 bis 08.04.2022 beteiligt.

4. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" i.d.F.v. 
.................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ..................... bis 
.................... öffentlich ausgelegt.

5. Zu dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West“ i.d.F.v. 
.................. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in 
der Zeit vom ...................... bis ........................ beteiligt.

6. Die Stadt Berching hat mit Beschluss vom ..................... die 1. Änderung des Bebauungs- und 
Grünordnungsplans "Rappersdorf West" gem. § 10 Abs.1 BauGB i.d.F.v. .......................... als Satzung 
beschlossen.

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
 (1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

7. Ausgefertigt

Stadt Berching, den ...........................
(Siegel)

...............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

8. Der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Rappersdorf West" 
wurde am .................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Berching, den ...........................
(Siegel)

..............................................................
(1. Bürgermeister, Ludwig Eisenreich)

Il.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch  (BauGB) vom  08.12.1986, vom 23.09.2004, zuletzt geänder am 05.01.2018
Baunutzungsverordnung  (BauNVO) i.d.F.vom 23.01.1990, zuletzt geändert am 21.11.2017
Planzeichenverordnung  (PlanVO) vom 18.12.1990, zuletzt geändert am 13.05.2017
Bayer.  Bauordnung  (BayBO) i.d.F vom 01.06.1994, vom 14.08.2007, zuletzt geänder zum 01.02.2021

Räumlicher Geltungsbereich

Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereiches fest (§ 9 (7) BauGB).

1. BAULICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung der Planfarben, Planzeichen u. Planeintragungen wird gem. § 9 BauBG sowie 
Baunutzungsverordnung u. Art. 91 BayBO festgesetzt:

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) Ziff. 1. BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung gemäß §§ 16 und 17 BauNVO ergibt sich aus den Festlegungen im 
Lageplan und in den Regelquerschnitten zur Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und 
zur Zahl der Vollgeschosse. Die im Bebauungsplan festgesetzte Zahl der Vollgeschosse gilt als 
Höchstgrenze.

Bei zulässigen Dachgeschossausbauten kann das Dachgeschoss ein Vollgeschoss sein.

Bei der Ermittlung der Geschoßfläche (§ 20 BauNVO) bleiben die Flächen der Stellplätze und Garagen in 
Vollgeschossen unberücksichtigt (§ 21a (4) Ziff. 3 BauNVO).

1.3 BAUWEISE (§ 9 (1) Ziff. 2 Bau GB und § 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise ergibt sich aus den Eintragungen im Lageplan. Festsetzung gem. § 22 (1) BauNVO als 
offene Bauweise. Es sind Einzelhäuser nach § 22 (2) BauNVO als Ein- und Zweifamilienhäuser zulässig.
Doppelhäuser sind entsprechend den eingetragenen Baugrenzen und Baulinien möglich.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baulinien und Baugrenzen § 23 (1) u. (2) 
BauNVO festgesetzt.
Soweit für die einzelne überbaubare Grundstücksfläche Baulinien (§ 23 (2) BauNVO) festgesetzt sind, 
muss auf diesen Linien gebaut werden.
Nebengebäude (Garagen und erdgeschossige Anbauten) § 9 (1) Ziff. 4 BauGB sind nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen oder auf den im Lageplan dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.
Wenn Nebengebäude an der Grenze errichten werden dürfen, sind diese auch an die 
Grundstücksgrenzen zu setzen.

1.4 GARAGEN UND STELLPLÄTZE

Die nach Art 55 (2) 47 Abs. 1 BayBO nachzuweisenden Garagen und Stellplätze sind in ausreichender 
Zahl herzustellen. Je Wohneinheit sind mind. 2 Garagen oder 2 Stellplätze bzw. eine Kombination 
derselben auf dem Baugrundstück zu erstellen (Art. 55 (6) BayBO).

1.5 ÄUSSERE GESTALTUNG (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die äußere Gestaltung der Gebäude u. zusammenhängenden Gebäudeteile ist nach Farbgestaltung, 
Material und Höhenentwicklung im Hinblick auf einen einheitlichen Gesamteindruck aufeinander, wie auch 
auf die angrenzende Bebauung abzustimmen.
Die baulichen Anlagen sind höhenmäßig an die Erschließungsanlagen anzupassen und in das natürliche 
Gelände einzubinden.
Oberkante fertiger Fußboden im Erdgeschoß max. 35 cm über natürlichem Gelände.

1.6 GRUNDRISSPROPORTIONEN  GEBÄUDEHÖHEN UND ABSTANDSFLÄCHEN

Die Gebäude sind als klare, rechteckige Baukörper zu gestalten.
Dabei ist ein Seitenverhältnis von Gebäudelänge (Traufe) zu Gebäudebreite (Giebel) mit mindestens 5:4 
auszubilden. Ein Seitenverhältnis von 3:2 ist anzustreben.

Die zulässigen Gebäudehöhen können aus den Gebäudetypen entnommen werden. Die Oberkante des 
Erdgeschossfertigfussbodens darf max. 0,50 m über dem Bezugspunkt liegen. Ausnahmen sind zulässig, 
wenn der geplante Entwässerungskanal dies erfordert.
Zur Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhen ist der Bezugspunkt die Straßenkante (Asphalt) in der Mitte 
der Grundstückszufahrt. In die Bauvorlagen ist die Straßenoberkante in der Mitte der Zufahrt maßlich 
einzutragen. Dieser Punkt ist auch als natürliches Gelände bei der Ermittlung der Abstandsflächen zu 
Grunde zu legen.

1.7 DACHFORMEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO) , DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN
(Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Alle Gebäude sind nur mit geneigten Dächern in Form von Satteldächern (SD) zulässig.
Die Dachneigung darf zwischen Haupt- und Nebengebäuden nicht differieren.
Die im Lageplan festgesetzten Firstrichtungen sind für alle Hauptgebäude bindend.
Die Firste sind mittig und parallel zur Gebäudelängsseite anzuordnen.
Im Plangebiet sind Sattel- oder Walmdächer mit einer Dachneigung von 20° bis 48° sowie Pultdächer bis 
15° zulässig. Die Dächer sind mit Betondachsteinen oder Dachziegeln in rot bis rotbraunem oder grauen 
Farbton einzudecken.

1.8 DACHNEIGUNGEN UND EINDECKUNGEN (Art 91 (1) Ziff.1 BayBO)

Die Hauptgebäude und Garagen sind entsprechend den Regelquerschnitten mit gleichen Dachneigungen 
auszuführen.
Alle Dächer sind mit naturroten oder anthrazitfarbenen Deckungsmaterialien einzudecken.

1.9 DACHÜBERSTÄNDE UND KNIESTOCKHÖHE (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Die Dachüberstände dürfen an der Traufe 50 cm (einschl. Rinne) und am Ortgang 20 cm nicht 
überschreiten.
Die Dachüberstände an Ortgang und Traufe dürfen auch an der Grundstücksgrenze wie vor beschrieben 
ausgeführt werden, d.h. auch über die Grenze hinausstehen, wenn die entsprechenden Nachbarn auf den 
Bauvorlagen Ihre Zustimmung erklären.
Bei den Hauptgebäuden ist ein Kniestock mit max. 50 cm Höhe, gemessen an der Außenkante der 
Umfassungsmauer (roh) von Oberkante Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, zulässig.

1.10 DACHAUFBAUTEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Dachgauben sind als stehende Einzelgauben mit Satteldach und einer max. Frontfläche von 2,00 qm im 
mittleren Drittel der Dachfläche zulässig.
Bei Neigungen von 44 - 46° sind auch Schleppgauben zulässig.
Die Gesamtbreite der Dachgauben darf insgesamt 1/4 der Trauflänge nicht überschreiten.

Anstelle der Dachgauben ist die Errichtung eines Zwerchgiebels, mit einer Breite von max. 1/3 der 
Trauflänge, angesetzt im inneren Drittel der Fassade, möglich.

Solarzellen und Sonnenkollektoren sind zulässig. bei einer parallelen Anordnung zur Dachfläche, mit 
geringem Abstand zur Dachhaut.
Alle Dachaufbauten müssen sich deutlich dem Hauptbaukörper unterordnen.

1.11 FASSADEN (Art 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Liegende Fensterformate zu unzulässig. Die Fassaden sind zu verputzen und mit hellen Farbtönen zu 
streichen. Fassaden aus Metall und Kunststoff sind nicht zulässig.
Der Sockel soll in der Farbe und in der Struktur des Außenputzes.

1.12 BALKONE (Art. 91 (1) Ziff. 1 BayBO)

Balkone sind auch als aus der Hauswand hervorstehendes Bauteil in Holzkonstruktion zugelassen.

1.13 GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE (Art. 91 (1) Ziff. 1 u. 3 BayBO + Art 7 (5) BayBO)

Garagen sind in Dachform, Dachneigung und Fassadengestaltung wie die Hauptgebäude auszubilden.
Bei gemeinsamer Grenzbebauung sind Garagen in Konstruktion, Höhe, Dachform, Neigung, 
Dachentwässerung, Putz, Farbgebung und Torgestaltung  aufeinander abzustimmen.
Zwischen Garage und öffentlicher Verkehrsfläche ist ein Abstand (Stauraum) von mind. 5,00 m 
freizuhalten, der straßenseitig zwischen Begrenzungslinie der öffentlichen Verkehrsflächen und 
Nebengebäude auf eine Tiefe von mind. 5,00 m nicht eingefriedet werden darf.
Die Fläche des Stauraumes bzw. nicht einzuzäunenden Vorgartenteiles ist im Bebauungsplan gesondert 
gekennzeichnet und für die vorgesehene Straßenraumgestaltung unbedingt zu beachten. Die im Bereich 
der Stauräume anfallenden seitlichen Einfriedungen sind wie Einfriedungen an der Straßenseite 
auszuführen.
Bei Garagen und Nebengebäude sind zusätzlich begrünte Flachdächer zulässig.
Garagen und Nebengebäude dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

1.14 WERBEANLAGEN

Werbeeinrichtungen sind zulässig am Ort der Leistung, wenn sie nicht verunstalten und mit dem Gebäude 
fest verbunden sind. Sie sind auf eine gemeinsame Fläche von 1 qm zu beschränken.
Nasenschilder dürfen ein Flächenmaß von 0,30 qm und eine Ausladung von 0,60 m nicht überschreiten. 
Leuchtreklame ist unzulässig.

1.15 EINFRIEDUNG

Die Errichtung von Einfriedungen wird nicht zwingend vorgeschrieben.
Bei Errichtung von Einfriedungen gelten folgende Richtlinien:
Die straßenseitige Einfriedung der Grundstücke darf 1,2 m über Straßenoberkante nicht übersteigen. 
Zulässig sind nur blickoffenen (d.h. mindestens 1/3 offener Anteil) Holz- oder Stabgitterzäune mit 
senkrechter Teilung oder geschnittene Hecken aus Laubgehölzen. Einflechtungen, Gabionen, Mauern 
oder ähnlichen geschlossene Einfriedungen sind unzulässig. An den übrigen Grenzen sind darüber hinaus 
Maschendrahtzäune zulässig.
Einzäunungen entlang von Erschließungsstraßen und Fußwegen sind mit dem im Plan bzw. Regelschnitt 
festgelegten Mindestabstand zur Parzellengrenze anzuordnen. Die nicht eingezäunten Freiflächen sind 
als Rasen- bzw. Wiesenstreifen anzulegen.
Einfriedungen an der Straßenseite als Holzzäune, z.B. Holzlatten- oder Kannichenzäunen, ab Straßen- 
oder Gehsteigoberkante max. 1,00 m hoch.
Außer den Bordsteinen der Gehsteig- oder Straßenoberkante sollen keine weiteren Sockel ausgebildet 
werden bzw. die Sockelhöhe auf maximal 10 cm beschränkt werden.
Zäune in einzelnen Straßenzügen einheitlich.
Einfriedungen der seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind auch als Maschendrahtzaun in 
grüner Farbe zugelassen.
Zaunhöhe auch hier max. 1,00 m.
Alle Zäune folgen dem natürlichen Gegebenheiten des Geländes.
Eine Hinterpflanzung der Zäune ist erwünscht.
Müllbehälter und Briefkästen sind unaufdringlich im Bereich von Gebäuden oder Einfriedungen zu
integrieren.

1.16 VERKEHRSFLÄCHEN

Alle im Lageplan ausgewiesenen Verkehrsflächen sind öffentliche Verkehrsflächen.

1.17 FÜHRUNG VON VERSORGUNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN (§ 9 (1) Ziff. 13 BauGB)

Sämtliche innerhalb des Plangebietes liegenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu 
verlegen. Erforderliche Versorgungseinrichtungen für Fernsprech- und Stromversorgung innerhalb des 
Geltungsbereiches sind unauffällig in das Gelände einzufügen oder in Verbindung mit Garagen in gleicher 
Gestaltung zu errichten. Leitungstrassen sind so anzuordnen, dass die Bäume im öffentlichen 
Straßenraum, wie im Plan dargestellt, gepflanzt werden können.

2. GRÜNORDNUNG

2.1 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) Ziff. 15 BauGB)

Im Plangebiet werden öffentliche Grünflächen in Form eines zentral liegenden Angers, als Grünbereich 
entlang des vorhandenen Dorfgrabens und als begrünter Ortsrand mit Lärmschutzwall festgelegt.
Die öffentlichen Grünflächen dürfen nicht bebaut oder eingezäunt werden, sie sind entsprechend dem 
Planeintrag mit Bäumen, Sträuchern und Heistern zu bepflanzen.
Die Lage der Bäume kann geringfügig verschoben werden, eine Unterschreitung der Anzahl ist nicht 
zulässig.
zulässige Baumarten- und Straucharten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3, Mindestpflanzqualitäten gemäß 
Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Die Unbepflanzte Flächen sind als Rasen-/Wiesenflächen anzulegen.

2.2 STRASSENVERKEHRSGRÜN

Zur Gestaltung des Straßenraumes und zur Minderung der Geschwindigkeit fahrenden Verkehrs wird die 
Anpflanzung von Bäumen im Bereich straßenbegleitender Grünstreifen festgelegt.
Die Standorte der Bäume sind im Lageplan dargestellt.
Die Pflanzung hat für jeden Straßenzug einheitlich zu erfolgen.

Die wegbegleitenden Grünstreifen sind als befahrbarer Schotterrasen/ Rasenstreifen zu gestalten.

Für die festgesetzten Straßenbäume in den Kreisverkehren sind geeignete industriefeste und salztolerante 
Arten. gem. GALK-Straßenbaumliste zu verwenden.
(Baumliste der ständigen Gartenamtsleiterkonferenz beim deutschen Städtetag)
http://www.galk.de/arbeitskreise/ak_stadtbaeume/webprojekte/sbliste/
Bei Baumpflanzungen in den Kreisverkehren ist pro Baum ein durchwurzelbares Mindestbodenvolumen 
von 12 m³ mit Substrat gem. den Festlegungen der FLL (Forschungsgesellschaft Landesentwicklung 
Landschaftsbau e.V.) herzustellen. Die Baumgrubentiefe muss mind. 1,5 m betragen und die Baumscheibe
mind. 8 m². Sofern aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nur eine kleinere offene Baumscheibe als 
Vegetationsfläche realisiert werden kann, so ist der notwendige Wurzelraum von mindestens 12 m³ 
unterhalb befestigter Fläche durch technische Lösungen herzustellen.

2.3 GESTALTUNG DES LÄRMSCHUTZWALLS

Genaue Höhe und Ausbildung des Lärmschutzwalls sind über ein Lärmschutzgutachten zu entwickeln 
(voraussichtliche Höhe ca. 4,00 m).
Lärmschutzwall und vorgelagerter Bereich sind entsprechend den Festsetzungen durch Planzeichen mit 
Bäumen und Sträuchern landschaftsgerecht zu bepflanzen bzw. der natürlichen Sukzession zu 
überlassen.
Die Gestaltung und die Begrünung des Lärmschutzwalls sind mit dem Landratsamt Neumarkt Herrn Kraus, 
abzustimmen.
Für die Bepflanzung des Lärmschutzwalls sind gebietsheimische Gehölze der Herkunftsregion 3 
Südostdeutsches Hügel- und Bergland mit Herkunftsnachweis zu verwenden, der die Mindeststandards 
der Zertifizierung gebietseigener Gehölze in Bayern gem. dem Schreiben des Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 14.08.2013; Az.: L3-7372.5-1/3 erfüllt.

Bepflanzung: Baumanteil 10 - 30 %
zulässige Baumarten gemäß Pflanzliste Punkt 2.8.3
Mindestpflanzqualitäten gemäß Pflanzqualität Punkt 2.8.4
Pflanzabstände, Aufbau der Pflanzung: 1,5 x 1,5 m
Pflanzung der Arten in Gruppen von 5 - 10 Exemplaren.

Die nicht zu bepflanzenden Bereiche sind der natürlichen Sukzession zu überlassen, ein Auftrag von 
Oberboden hat in diesen Bereichen zu unterbleiben.
Entlang des Radwegs ist in gehölzfreien Bereichen auch eine max. 2-malige Mahd pro Jahr mit Entfernung 
des Mähguts möglich.
Die Grabenverrohrung im Bereich des Lärmschutzwalles ist so zu dimensionieren, dass der Wasserabfluss
des Dorfgrabens nicht behindert wird. Der Bach ist oberhalb der Verrohrung zu renaturieren.

2.4 ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN AM DORFGRABEN

Der Bachlauf ist naturnah zu gestalten (Linienführung, Ufer- und Böschungs-ausformung).
Die festgesetzten Baumpflanzungen am Bach sind mit Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa) im Bereich der 
Mittelwasserlinien durchzuführen.
Mindestpflanzqualität der Schwarz-Erlen: Heister 2 x v., 200 - 250
Für weitere Baumpflanzungen in diesem Bereich gelten die in 2.8 dargelegten Festsetzungen.
Bachbegleitende Böschungsbereiche sind max. 1. x pro Jahr im Spätherbst zu mähen. Die Restflächen 
sind als Wiesenbereiche mit max. 2-maliger Mahd pro Jahr zu entwickeln.
Das Mähgut ist jeweils zu entfernen.

2.5 PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen und Vorgärten sind als Frei- oder Gartenflächen durch 
Einzelbäume, Baum- oder Buschgruppen sowie Rasenflächen zu gliedern.
Bei den nicht überbauten Grundstücksflächen muss der unversiegelte Pflanzflächenanteil deutlich und 
dauerhaft überwiegen. Kies-/Granit-/Schotterbeete oder sonstige lose Stein-/Materialschüttungen sind nur 
als mineralische Abdeckung einer bepflanzten Fläche zulässig, wenn der gleichmäßig dauerhaft bepflanzte
Anteil überwiegt (> 50 % der Pflanzfläche). Unbepflanzte Steinschüttungen sind nicht zulässig. Als 
gebäudeumlaufende Traufstreifen sind Steinschüttungen erlaubt in einer Breite von max. 50 cm. Das 
Einbringen von Kunststoffen in oder auf den Boden zum Zwecke der Unterdrückung unerwünschter 
Pflanzen ist unzulässig.

Je angefangener 300 qm Grundstücksflächen ist mindestens ein heimischer Laubbaum 2. oder 3. Ordnung 
oder ein Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft fachgerecht zu erhalten. Dabei ist maximal 1 Obstbaum 
zulässig.
Davon ist mindestens ein Laub-Baum an den Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen auf der 
straßenseitigen Grundstückshälfte zu pflanzen. Generell ist ein Mindestabstand von 2 m zur 
Grundstücksgrenze einzuhalten. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 2.8.3 und 2.8.4
Der Nachweis des Vollzugs der Baumpflanzung ist schriftlich beim Bauamt der Stadt Berching 
einzureichen.

Entlang der Parzellen 17-22 ist auf der Südseite eine einreihige Hecke zur Ortsrandeingrünung anzulegen. 
Pflanzabstand zwischen den Gehölzen max. 1,50 m. Zulässige Arten und Mindestqualitäten gem. Punkt 
2.8.3 und 2.8.4

2.6 GARAGENVORPLÄTZE

Im Bereich zwischen Garagentor und Fahrbahnkante (Garagenvorplatz) ist entlang der Grundstücksgrenze
in Verlängerung der Grenzbebauung ein 50 cm breiter Grünstreifen mit Bepflanzung anzulegen.

2.7 BODENARBEITEN UND BELÄGE

2.7.1 LAGERUNG UND SCHUTZ DES OBERBODENS

Der Oberboden ist vor Beginn von Baumaßnahmen abzutragen.
Wird der Oberboden auf dem Grundstück gelagert, dürfen die Mieten zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
3,00 m Sohlenbreite und 1,30 m Höhe nicht überschreiten. Oberbodenmieten sind mit einer 
Zwischenbegrünung (z.B. Leguminosen, Weidelgras, Hafer) einzusäen. DIN 18915 "Bodenarbeiten für 
vegetationstechnische Zwecke" und DIN 18917 "Saatgut" sind zu beachten.

2.7.2 BODENMODELLIERUNGEN

Das Gelände ist in seiner natürlichen Form soweit als möglich zu erhalten. Es dürfen keine störenden
Aufschüttungen und Abgrabungen vorgenommen werden. Soweit Bodenmodellierungen erforderlich 
werden, sind Ober- und Unterkanten neuerstellter Böschungen auszurunden.
Bodenmodellierungen über 0,5 m Höhe sind baugenehmigungspflichtig. Auffüllungen und Abgrabungen 
sind bei den Parzellen 1-7 und 18-21 bis zu 0,50 m, bei den Parzellen 9-17 bis zu 1,50 m zulässig.

2.7.3 BODENBELÄGE

Private PKWV-Abstellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszuführen (z.B. Rasengittersteine, 
Rasenpflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke).
Fußwege, die nicht entlang von öffentlichen Verkehrsflächen verlaufen, sind in wassergebundener Decke 
auszuführen.

2.8 GEHÖLZBESTAND UND GEHÖLZPFLANZUNGEN

2.8.1 SCHUTZ UND PFLEGE DER GEHÖLZE

Die durch Planzeichen innerhalb des Bebauungsplanes festgelegten Gehölze sind zu erhalten. Der zu 
erhaltende Gehölzbestand und die Neuplanzungen sind zu pflegen und vor Beschädigung zu schützen. 
DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbestände und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" ist zu 
beachten.

2.8.2 PFLANZUNG VON GEHÖLZE

Die für die privaten Grundstücke vorgeschriebenen Gehölzpflanzungen werden im Rahmen der 
Baumaßnahme abgenommen.
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch 
für die festgesetzten Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen 
Hofbäme  Bäume.

2.8.3 - 2.8.5 ARTENLISTEN FÜR FESTGESETZTE GEHÖLZPFLANZUNGEN IN ÖFFENTLICHEN UND 
PRIVATEN GRÜNFLÄCHEN

Bäume 1. Ordnung Bäume 2. Ordnung
(Verwendung von Sorten zulässig) (Verwendung von Sorten zulässig)
Acer platanoides Spitz-Ahorn Acer campestre Feld-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Carpinus betulus Hainbuche
Betula pendula Sand-Birke Populus tremula Zitter-Pappel
Fagus sylvatica Rot-Buche Prunus avium Vogel-Kirsche
Juglans regia Walnuss Sorbus aria agg. Mehlbeere
Quercus petraea Trauben-Eiche Sorbus aucuparia Vogelbeere
Quercus robur Stiel-Eiche Sorbus torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde Obstbäume Kirsche
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus carpinifolia Feld-Ulme Bäume 3. Ordnung
Ulmus glabra Berg-Ulme Malus sylvestris agg. Wild-Apfel

Pyrus communis Holz-Birne
Obstbäume Apfel, Birne,

Zwetschge

Sträucher
Amelanchier lamarckii Felsenbirne Rosa canina Hecken-/Hunds-Rose
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze Rosa rubiginosa Apfel-Rose
Cornus mas Kornelkirsche Rosa pimpinellifolia Bibernell-Rose
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rubus fruticosus agg. Brombeere
Corylus avellana Haselnuss Rubus idaeus Himbeere
Crataegus laevigata Zweigriffl. Weißdorn Salix aurita Öhrchen-Weide
Crataegus monogyna Eingriffl. Weißdorn Salix caprea Sal-Weide
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen Salix cinerea Grau-Weide
Ligustrum vulgare Gew. Liguster Salix purpurea Purpur-Weide
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche Salix triandra Mandel-Weide
Prunus spinosa Schlehe Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ribes uva-crispa Wilde Stachelbeere Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Rhamnus catharticus Kreuzdorn Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Rosa arvensis Kriechende Rose Viburnum opulus Gewöhnlicher 

Schneeball
2.8.3 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM ÖFFENTLICHEN BEREICH

Entlang der Straße
Bäume
Acer ampestre Feld-Ahorn Carpinus excelsior Hainbuche
Fraxinus excelsior Esche Sorbus aucuparis Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde

Für sonstige Bereiche:
Bäume
Betula pendula Sand-Birke Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rot-Buche Fraxinus excelsior Esche
Populus tremula Zitter-Pappel Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus-Aucuparia Eberesche Tilia cordata Winter-Linde

Sträucher
Cornus sanguinea Blut-Hartriegel Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Weißdorn Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Frangula alnus Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.4 ARTENLISTEN FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN AM LÄRMSCHUTZWALL
Bäume
Betula pendula Birke Carpinus betulus Hainbuche
Populus tremula Zitter-Pappel Prunus avium Vogel-Kirsche
Querus petraea Trauben-Eiche Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere Sorubs torminalis Elsbeere
Tilia cordata Winter-Linde
sowie Obstbäume (heimische Arten, Wildobst)

Sträucher
Cornus sanguinea Hasel Corylus avellana Hartriegel
Ligustrum vulgare Liguster Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hunds-Rose

2.8.5 ARTENLISTE FÜR GEHÖLZPFLANZUNGEN IM PRIVATEN BEREICH
Der private Bereich kann grundsätzlich nach Wunsch bepflanzt werden. Einschränkungen gelten jedoch
für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen sowie für die vorgeschriebenen Hofbäume.

Verwendbare Arten für vorgeschriebene Hausbäume:
Acer platanoides Spitz-Ahorn Aesculus hippocastanum Roßkastanie
Fraxinus excelsior Esche Juglans regia Walnuss
Quercus robur Stiel-Eiche Robinia pseudoacacia Scheinakazie
Tilia cordata Winter-Linde

Verwendbare Arten für Anpflanzungen entlang der Grundstücksgrenzen:
Alle Arten der Liste für Bepflanzungen im öffentlichen Bereich.

2.8.6 PFLANZQUALITÄT UND PFLANZABSTAND

Für alle vorgeschriebenen Pflanzungen gilt:

Mindestgröße - Bäume: H oder Stbu 3 xv, 16-18
- Sträucher: Str., 2 xv., 100-150  v. Str. 80-100
- Heister: Hei. 2 xv, 150-200
- Obstbäume: Hochstamm, Stammumfang mind. 10-12 cm

Alle vorgeschriebenen Strauchpflanzungen sind mindestens 3-reihig auszuführen. Pflanzabstand der
Sträucher und Heister 1m.

In alle Strauchpflanzungen sind mind. 10 % Heister der vorgenannten Baumarten zu mischen.

Für alle Bepflanzungen im öffentlichen Bereich sowie für die Anpflanzungen entlang der 
Grundstücksgrenzen im privaten Bereich und für die vorgeschriebenen Hofbäume gilt:
Säulenformen, Kugelformen, Zwergformen, buntlaubige Formen sowie Nadelgehölze dürfen nicht 
verwendet werden.

2.8.7 ZEITPUNKT DER PFLANZUNGEN

Pflanz- und Saatarbeiten im öffentlichen Grün müssen spätestens eine Vegetationsperiode nach 
Fertigstellung der Erschließungsflächen hergestellt werden, spätestens im darauf folgenden Herbst.
Als Fertigstellung der Erschließung gilt die Fertigstellung der Asphalttragschicht.
Die Pflanzung der festgesetzten Gehölze auf privaten Flächen hat spätestens ein Jahr nach Bezugs- 
fertigkeit der Gebäude zu erfolgen.

3. SCHALLSCHUTZ

3.1 Durch den Verkehrslärm auf der B 299 werden die für ein „allgemeines Wohngebiet“ angegebenen 
Orientierungswerte der DIN 18005, an den straßenzugewandten Fassaden der Parzellen 10, 11, 12 und 16
- 19 um bis zu 6 dB (A) überschritten. Durch die Errichtung eines 4 m hohen Lärmschutzwalles werden im 
Erdgeschoßbereich bei fast allen Parzellen die Tag-Orientierungswerte eingehalten.

3.2 Die bei Aufenthaltsräumen in den Ober- bzw. Dachgeschoßen der o.a. Parzellen bestehenden 
Überschreitungen sind durch folgende, zusätzliche Schallschutzmaßnahmen zu berücksichtigen:

- Die Dämmung der Außenwände darf ein bewertes Schalldämmaß von 50 dB nicht unterschreiten.
- Die Fenster von Aufenthaltsräumen, mit Sichtverbindung zur B 299, müssen mindestens der   
  Schallschutzklasse 3, alle übrigen Fenster von Aufenthaltsräumen mindestens der Schallschutzklasse 2, 
  nach VDI 2719 entsprechen.
- Schlaf- und Kinderzimmer sind über straßenabgewandte Lüftungsfenster oder eine schallgedämmte 
  Zwangslüftung ausreichend zu belüften (zul. Rauminhaltspegel 25 dB (A)).

3. SONSTIGE HINWEISE

4.1 Durch die unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und ist mit zeitweisen Staub-, Lärm- und 
Geruchsemmisionen zu rechnen.

4.2 Die Niederschlagswässer von den Dachflächen sind zur Entlastung der öffentlichen Kanalisation und zur 
Neubildung von Grundwasser auf dem Grundstück zu fassen und zu versickern.
Die Nutzung von Zisternen zur Gartenbewässerung oder zur Toilettenspülung wird begrüßt.

4.3 Um den Verbrauch wertvollen Grund- und Trinkwassers zu verringern, wird die Rückhaltung von 
Nutzwasser in Grauwasserspeichern bzw. Zisternen für die Gartenbewässerung empfohlen.

4.4 Die Abwasserbeseitigung hat über die vorhandene bzw. zu erweiternde Kanalisation zu erfolgen.

4.5 Die in N-S-Richtung verlaufende, vorhandene Strom-Freileitung bleibt erhalten. Wohngebäude müssen 
einen Abstand von 8 m zur Leitungsachse einhalten. Nebengebäude dürfen nach Abstimmung mit der 
OBAG im Leitungsbereich errichtet werden.
Bei Baumpflanzungen im Bereich von Erdkabeln ist beidseits eine Abstandszone vom 2,50 m einzuhalten. 
Ist dies nicht möglich, sind im Einvernehmen mit der OBAG geeignete Schutzmaßnahmen durchzuführen.
Die bestehende Freileitung von Bayernwerk soll abgebaut und erdverkabelt werden.

4.6 Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nach § 19 Wasserhaushaltsgesetz (z.B. Heizöllagerung) 
ist besondere Vorsicht geboten. Anzeigepflicht nach Art. 37 BayWG.

4.7 Die Auflagen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege hinsichtlich archäologischer 
Untersuchungen usw. sind zu beachten. Meldepflicht bei Funden von Bodendenkmälern. 
Im Geltungsbereich liegt das Bodendenkmal D-3-6834-0190 Verebnete vorgeschichtliche Grabhügel. Die 
Stadt Berching wird für den Bereich eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis nach Art. 7 Abs. 1 BayDSchG 
beantragen.

4.8 Im Falle anstehender Grund- oder Schichtenwassers wird für die jeweiligen Grundstücke die Ausführung 
einer „wasserundurchlässigen Wanne“ empfohlen.

4.9 Als Anregung zur einfacheren, landschaftsbezogenen Gestaltung der Baukörper sollen die Entwurfsstudien
im Anhang dienen.

5. BEWEHRUNGSVORSCHRIFTEN

"Gemäß Art 89 Abs. 1 BayBO kann mit einer Geldbuße bis zu DM 100.000,--  belegt  werden, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den in diesem Bebauungsplan (Satzung) aufgeführten und enthaltenen örtlichen 
Bauvorschriften zuwiderhandelt.“
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